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Gesetzliche Informationspflichten RheinEnergie 
Tarifinformationen 
Informationen über die aktuell geltenden Tarife finden Sie unter www.rheinenergie.com oder fordern Sie diese telefonisch im 
Servicecenter unter der Nummer 0221 34645-300 an. 
Energieeffizienz 
Wir weisen zum Thema Energieeffizienz nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere 
Energieeffizienz-Maßnahmen (EDL-G) auf die Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen und Energieeffizienz-Maßnahmen 
bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de) hin. Weitere Energieeffizienz-Informationen gemäß § 4 Abs. 2 
EDL-G erhalten Sie auch bei der Deutschen Energieagentur (dena) www.dena.de und dem Bundesverband der 
Verbraucherzentralen www.vzbv.de 
Service, Beschwerden und Streitbeilegung 
Bei Fragen oder Beschwerden können Sie sich an unseren Kundenservice wenden: RheinEnergie AG, Parkgürtel 24, 50823 
Köln, Telefon: 0221 34645-300, E-Mail: service@rheinenergie.com 
Zur Beilegung von Streitigkeiten im Bereich Strom und Erdgas können Verbraucher ein Schlichtungsverfahren bei der 
Schlichtungsstelle Energie beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich vorher mit unserem Kundenservice in Verbindung 
gesetzt haben und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Unser Unternehmen ist zur Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie verpflichtet.  
Die Schlichtungsstelle Energie e.V. erreichen Sie unter folgender Adresse: Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 
030 2757240-0, Fax: 030 2757240-69, Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 
Gemäß § 111 b Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz gelten die Vorschriften zur Schlichtung durch die Schlichtungsstelle Energie 
nur für Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Zur Beilegung von Streitigkeiten im Bereich Wärme, Wasser und sonstiger Dienstleistungen können Verbraucher ein 
Schlichtungsverfahren bei der Universalschlichtungsstelle des Bundes beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich 
vorher mit unserem Kundenservice in Verbindung gesetzt haben und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden 
wurde. Unser Unternehmen hat sich zur Teilnahme an einem solchen Schlichtungsverfahren vor der Universalschlichtungsstelle 
des Bundes freiwillig bereit erklärt. 
Die Universalschlichtungsstelle des Bundes erreichen Sie unter folgender Adresse: Universalschlichtungsstelle des Bundes am 
Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon: 07851 79579-40, Fax: 07851 79579-41, 
Internet: www.universalschlichtungsstelle.de, E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de 
Gemäß § 4 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz gelten die Vorschriften zur Schlichtung durch die 
Universalschlichtungsstelle des Bundes nur für Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als 
Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden 
Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen; 
Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030 22480-500, Fax: 030 22480-323, Internet: 
www.bundesnetzagentur.de, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 
Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Kommission kostenlose 
Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag 
sowie Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Diese 
Plattform finden Sie unter: www.ec.europa.eu/consumers/odr/ 
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1 Gegenstand des Vertrages 
1.1 Dieser Rahmenvertrag regelt die Belieferung von Kunden mit 
einem Jahresverbrauch bis zu 100.000 Kilowattstunden Strom für 
landwirtschaftlichen, gewerblichen, beruflichen und sonstigen Be-
darf. 
1.2 Dieser Rahmenvertrag ist ein kombinierter Vertrag im Sinne 
des § 9 Abs. 2 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und beinhaltet 
den Messstellenbetrieb durch den grundzuständigen Messstellen-
betreiber. 
1.3 In diesem Rahmenvertrag werden keine gesonderten Preise 
für die Belieferung in lastschwachen Zeiten gewährt. Wird der Ver-
brauch des Kunden für die genannte Verbrauchsstelle über einen 
Doppeltarifzähler erfasst, wird der gesamte über diesen Zähler ge-
messene Verbrauch zu den Preisen des Rahmenvertrags und 
eventuell zusätzlich abgeschlossener Optionen berechnet.  
2 Vertragsabschluss, Vertragsbeginn und elektronische 
Kommunikation 
2.1 Der Vertrag kommt durch ein Vertragsangebot des Kunden 
und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Liefer-
anten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Die Vertragsbe-
stätigung/Änderungsmitteilung geht dem Kunden innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang des Vertragsangebots beim Lieferanten 
zu. Über das Datum des Vertragsabschlusses und über die Auf-
nahme der Belieferung zu diesen Regelungen durch den Lieferan-
ten (Vertrags-beginn) wird der Kunde mit der 
Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung informiert.  
2.2 Der Vertragsabschluss und die Aufnahme der Belieferung 
(Vertragsbeginn) können zeitlich erheblich voneinander abwei-
chen, da der Vertragsbeginn davon abhängig ist, dass alle für die 
Belieferung notwendigen Maßnahmen (z. B. Kündigung und Been-
digung des bisherigen Liefervertrages, technische Voraussetzun-
gen) erfolgt sind. 
2.3 Entscheidet sich der Kunde für eine elektronische Kommuni-
kation mit dem Lieferanten, so ist der Kunde verpflichtet, ab dem 
Zeitpunkt dieser Entscheidung ununterbrochen während der Ver-
tragsdauer bis zum Zeitpunkt der Schlussrechnung des Lieferan-
ten eine gültige und funktionsfähige E-Mail-Adresse zur Verfügung 
zu stellen, durch die gewährleistet ist, dass dem Kunden eine vom 
Lieferanten abgegebene Erklärung zugehen kann (insbesondere 
bei der Verwendung von Schutzprogrammen wie Spamfiltern, Fire-
walls, etc.). Der Kunde wird den Lieferanten unverzüglich über eine 
Änderung oder den Wegfall der von ihm benannten E-Mail-Ad-
resse informieren. Hat sich der Kunde für eine elektronische Kom-
munikation entschieden, so erklärt er sich damit einverstanden, 
über die genannte E-Mail-Adresse vom Lieferanten rechtserhebli-
che Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder 
Beendigung des Lieferverhältnisses (z. B. Mitteilungen über den 
Vertrags- oder Lieferbeginn, etc.) zu erhalten. 
3 Rahmenvertrag und Abschluss von Optionen 
3.1 Dieser Rahmenvertrag gibt dem Kunden die Möglichkeit, er-
gänzende Optionen aus dem Produktprogramm des Lieferanten 
abzuschließen.  
3.2 Der Rahmenvertrag bildet die zwingende Voraussetzung für 
den Abschluss von Optionen. Optionen werden separat abge-
schlossen und beinhalten jeweils gesonderte Regelungen insbe-
sondere hinsichtlich Laufzeit und Kündigung der jeweiligen Option. 
4 Vertragsbestandteile 
4.1 Soweit in den vorliegenden Regelungen keine abweichenden 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Vorschriften der Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus 
dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – 
StromGVV) sowie die Ergänzenden Bedingungen des Lieferanten 
zur StromGVV in ihren jeweils gültigen Fassungen. 
4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zum Rahmenver-
trag TradeRegio Strom plus, der StromGVV und/oder der Ergän-
zenden Bedingungen des Lieferanten zur StromGVV im Einzelfall 
widersprechen sollten, gilt folgende Rangfolge: 1. Regelungen 
zum Rahmenvertrag TradeRegio Strom plus, 2. StromGVV sowie 
die Ergänzenden Bedingungen des Lieferanten zur StromGVV.  
4.3 Soweit zu diesem Rahmenvertrag Optionen abgeschlossen 
werden, haben die Regelungen der Optionen im Falle widerspre-
chender Regelungen Vorrang vor den Regelungen dieses Rah-
menvertrags. Die Regelungen der Optionen sind untereinander 
gleichrangig. 

4.4 Die zurzeit gültige Fassung der StromGVV und der Ergänzen-
den Bedingungen des Lieferanten zur StromGVV sind als Anlage 
beigefügt. 
5 Änderung der Vertragsbestandteile 
5.1 Die Regelungen des Rahmenvertrages und aller abgeschlos-
senen Optionen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rah-
menbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (z. B. 
EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, Entscheidungen der Bun-
desnetzagentur). Sollten sich diese Rahmenbedingungen und/o-
der die einschlägige Rechtsprechung ändern, ist der Lieferant 
berechtigt und verpflichtet, den Rahmenvertrag und die Optionen 
– mit Ausnahme der Preise (Preisänderungen regeln sich nach Zif-
fer 7) – insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wie-
derherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und 
Gegenleistung und/oder die Ausfüllung entstandener Vertragslü-
cken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhält-
nisses erforderlich machen.  
5.2 Anpassungen des Rahmenvertrages und/oder aller abge-
schlossenen Optionen nach vorstehender Ziffer 5.1 werden jeweils 
zum Monatsbeginn wirksam und dem Kunden spätestens zwei Mo-
nate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform vom Lieferan-
ten mitgeteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht 
einverstanden, hat er das Recht, der Änderung in Textform zu wi-
dersprechen oder den jeweils geänderten Vertrag (Rahmenvertrag 
oder Option) fristlos zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der An-
passung in Textform zu kündigen. Macht der Kunde von diesen 
Rechten keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Hie-
rauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.  
5.3 Sollten sich die StromGVV und/oder die Ergänzenden Bedin-
gungen des Lieferanten zur StromGVV gegenüber der bei Ver-
tragsabschluss geltenden Fassung ändern, händigt der Lieferant 
dem Kunden die veränderten Regelwerke aus. 
6 Entgeltbestandteile 
Das Nettoentgelt für die Stromlieferung setzt sich zusammen aus 
jährlichen Grundpreisen (GP), die verbrauchsunabhängig sind und 
zeitanteilig abgerechnet werden und Arbeitspreisen (AP) auf Basis 
der gelieferten Arbeit in Kilowattstunden (kWh). Die Bruttopreise 
enthalten zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe. 
7 Preisänderungen 
7.1 In den Strompreisen nach Ziffer 6 sind die folgenden Kosten 
enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die an den Netzbe-
treiber zu entrichtenden Entgelte, die an den grundzuständigen 
Messstellenbetreiber zu entrichtenden Entgelte (falls diese Ent-
gelte dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung ge-
stellt werden), die Kosten der Abrechnung, sowie Steuern (z. B. 
Stromsteuer), Abgaben (z. B. Konzessionsabgabe) und sonstige 
hoheitliche Belastungen (z. B. Umlagen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG)). Eine Auflistung der einzelnen Steuern, 
Abgaben und sonstigen hoheitlichen Belastungen ist im Ver-
tragsangebot unter der Preisübersicht zu finden und in den aktuel-
len Preisblättern auf der Internetseite des Lieferanten. 
7.2 Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im Wege der 
einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens 
nach § 315 BGB. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch 
den Lieferanten sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu be-
rücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Ziffer 7.1 maßgeb-
lich sind. Der Lieferant ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei 
Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. 
Bei der Preisermittlung ist der Lieferant verpflichtet, Kostensteige-
rungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu be-
rücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen. 
7.3 Der Lieferant nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Über-
prüfung der Kostenentwicklung vor. Der Lieferant hat den Umfang 
und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass 
Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maß-
stäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbeson-
dere darf der Lieferant Kostensenkungen nicht später weitergeben 
als Kostensteigerungen. 
7.4 Änderungen der Preise werden erst nach öffentlicher Be-
kanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beab-
sichtigten Änderung erfolgen muss. Der Lieferant wird zu den 
beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
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gabe eine briefliche Mitteilung oder auf Kundenwunsch gemäß Zif-
fer 2.3 eine elektronische Mitteilung (z. B. per E-Mail) an den Kun-
den senden und die Änderung auf der Internetseite veröffentlichen. 
7.5 Ändert der Lieferant die Preise, so hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. Hierauf wird 
der Lieferant den Kunden in der Mitteilung über die bevorstehende 
Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf der Text-
form. Der Lieferant hat die Kündigung unverzüglich nach Eingang 
in Textform zu bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung 
nach Ziffer 9 bleibt unberührt. 
7.6 Abweichend von vorstehenden Ziffern 7.2 bis 7.5 werden Än-
derungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz ohne An-
kündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an 
den Kunden weitergegeben. 
8 Neueinführung von Steuern, Abgaben und sonstigen ho-
heitlichen Belastungen 
Werden die Erzeugung, die Übertragung, die Verteilung oder der 
Handel von elektrischer Energie erstmals nach Vertragsabschluss 
mit weiteren Steuern, Abgaben oder sonstigen hoheitlichen Belas-
tungen (nachfolgend: „neue hoheitliche Belastungen“) belegt, so ist 
der Lieferant berechtigt, diese als zusätzliche Bestandteile des 
Nettoentgelts (Ziffer 6) in voller Höhe an den Kunden weiterzu-
reichen. Die erstmalige Änderung der Preise auf Grundlage dieser 
Ziffer richtet sich nach den Vorgaben der Ziffern 7.4 bis 7.6. Die 
spätere Änderung des Nettoentgelts unter Berücksichtigung dieser 
neuen hoheitlichen Belastungen richtet sich nach den Ziffern 7.1 
bis 7.6. Die Regelung in den vorgenannten Sätzen gilt nicht, soweit 
eine gesetzliche Regelung der Weitergabe der neuen hoheitlichen 
Belastungen an den Kunden entgegensteht oder der Lieferant 
durch die neuen hoheitlichen Belastungen weder unmittelbar noch 
mittelbar betroffen ist. 
9 Laufzeit und Kündigung 
9.1 Der Rahmenvertrag hat eine verbindliche Mindestlaufzeit von 
zwei Monaten ab Vertragsabschluss und kann erstmals von beiden 
Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Ende des 
Kalendermonats, in dem die Mindestlaufzeit endet, in Textform ge-
kündigt werden. 
9.2 Andernfalls verlängert sich dieser Rahmenvertrag unbefristet 
und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt 
werden. Im Falle des Umzuges oder der Grundstücksveräußerung 
des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, den Vertrag 
mit einer Frist von zwei Wochen in Textform zu kündigen. 
9.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB 
bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
9.4 Wird die Kündigung des Rahmenvertrages wirksam, führt dies 
automatisch auch zur zeitgleichen Beendigung aller zu diesem 
Rahmenvertrag abgeschlossenen Optionen, ohne dass es einer 
separaten Kündigung der Optionen bedarf.  
9.5 Sofern der Kunde eine bzw. mehrere Optionen mit Mindest-
laufzeiten abgeschlossen hat, so wird die Kündigung des Rahmen-
vertrages erst dann wirksam, wenn sämtliche Mindestlaufzeiten 

der abgeschlossenen Optionen abgelaufen sind. Die vorstehende 
Regelung gilt nicht, wenn der Kunde von seinen eingeräumten 
Kündigungsrechten nach Ziffer 5.2 (Änderung der Vertragsbe-
standteile), 7.5 (Preisänderungen), 9.2 (Umzug) bzw. 9.3 (Kündi-
gung aus wichtigem Grund) Gebrauch macht.Die Kündigung einer 
oder mehrerer Optionen hat nicht die Kündigung des Rahmenver-
trages zur Folge. Im Falle der Kündigung einer oder mehrerer Op-
tionen entfallen diese ersatzlos. 
9.6 Ein Lieferantenwechsel nach Beendigung des Vertrages wird 
unentgeltlich und zügig gewährt.  
10 Abrechnung, Rechnungsstellung, Zahlung 
10.1 Der Abrechnungszeitraum wird vom Lieferanten festgelegt 
und beträgt in der Regel ein Jahr. Während des Abrechnungszeit-
raumes werden vom Kunden, außer bei monatlicher Rechnungs-
stellung, monatliche – in der Regel – Abschlagszahlungen nach 
Mitteilung des Lieferanten geleistet. Diese werden entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum ermittelt. Ist 
eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Ab-
schlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sich sein 
Verbrauch erheblich geändert hat, so wird dies auf Wunsch des 
Kunden angemessen berücksichtigt.  
10.2 Wünscht der Kunde gemäß § 40 Abs. 3 EnWG eine unterjäh-
rige Rechnungsstellung, muss der Kunde die entsprechende Op-
tion aus dem Produktprogramm des Lieferanten abschließen.  
10.3 Die Fälligkeitsdaten der Abschlags- bzw. Rechnungsbeträge 
werden dem Kunden mit der Vertragsbestätigung/Änderungsmit-
teilung und auf der Jahresabrechnung mitgeteilt. 
10.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerech-
net werden. 
10.5 Mögliche Zahlungsweisen sind SEPA-Lastschriftverfahren 
und Überweisung. 
11 Haftung 
Für Schäden, die dem Kunden durch eine Unterbrechung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung entste-
hen, gelten die Regelungen des § 6 Stromgrundversorgungsver-
ordnung (StromGVV), soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, entspre-
chend. Der Lieferant ist in diesem Fall von der Leistungspflicht be-
freit. Ansprüche wegen Versorgungsstörungen können von dem 
Kunden gegen den Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenan-
lage angeschlossen ist, geltend gemacht werden. Satz 1 gilt nicht, 
soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des 
Lieferanten nach § 19 StromGVV beruht. Der Lieferant ist verpflich-
tet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Scha-
densverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind o-
der von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
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1 Leistungsbeschreibung 
1.1 Der Abschluss der Öko-Option Strom bietet dem Kunden die 
Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten 
und seinen Strombedarf vollständig aus regenerativen Energien zu 
decken. 

1.2 Die vom Kunden verbrauchten Strommengen werden vom 
Lieferanten ausschließlich aus erneuerbaren Quellen nachgekauft. 
Ein entsprechender Strombezug des Lieferanten wird regelmäßig 
von unabhängigen Gutachtern geprüft. Diesbezügliche Zertifikate 
finden Sie auf der Internetseite ihres Lieferanten. 

1.3 Der Kunde ist verpflichtet, vor Nutzung eines Gütesiegels, z. 
B. zu Werbezwecken, eine gesonderte Erklärung zur Einhaltung 
vorgegebener Bedingungen des jeweiligen Zertifizierers zu 
unterzeichnen. Diese Erklärung kann der Kunde formlos beim 
Lieferanten anfordern. 

2 Voraussetzungen 
2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der 
zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen 
Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die 
gleiche Verbrauchsstelle. 

2.2 Die Öko-Option ist abschließbar zu folgenden 
Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, 
Gemeinschaftsstrom plus, Business Strom plus, Business 
Gemeinschaftsstrom plus, Gewerbestrom plus und 
Wärmepumpenstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag 
genannt). 

3 Vertragsabschluss der Option 
3.1  Der Abschluss der Option kommt durch ein Vertragsangebot 
des Kunden und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung 
des Lieferanten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Das 
Vertragsangebot des Kunden kann mit einem vollständig 
ausgefüllten und unterschriebenen Formular, per Online-Auftrag 
oder telefonisch abgegeben werden. Die Vertragsbestätigung 
/Änderungsmitteilung geht dem Kunden innerhalb von drei 
Wochen nach Zugang des Vertragsangebots beim Lieferanten zu. 
Über das Datum des Abschlusses der Option und über den 
Vertragsbeginn wird der Kunde mit der Vertragsbestätigung/ 
Änderungsmitteilung informiert. 

 

 

 

4 Vertragsbestandteile 
4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des 
zugrundeliegenden Rahmenvertrages. 

4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Öko-Option 
Strom und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall 
widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 
1. Regelungen zur Öko-Option Strom, 2. Regelungen zum 
Rahmenvertrag. 

5 Entgelte 
5.1 Für die gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) zahlt der 
Kunde auf die jeweils gültigen Arbeitspreise des zugehörigen 
Rahmenvertrages einen pauschalen Aufschlag pro kWh in der im 
Angebotsformular angegebenen Höhe. 

5.2 Der jeweils gültige Grundpreis des zugehörigen 
Rahmenvertrages wird weiterhin in gleicher Höhe berechnet. 

6 Preisänderungen 
Der in Ziffer 5 genannte und sich aus dem Angebotsformular 
ergebende pauschale Aufschlag versteht sich als Festpreis. 
Während der Laufzeit der Option findet keine Änderung des 
pauschalen Aufschlags statt.  

7 Laufzeit und Kündigung 
7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der 
Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum. 
7.2 Die Option läuft unbefristet und kann von beiden 
Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende 
eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden. 
7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB 
bleibt unberührt. 
7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der 
Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide 
Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei 
Wochen zu kündigen. 

7.5 Nach Beendigung der Öko-Option wird der Kunde ab diesem 
Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann 
geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und 
gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt. 
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Regelungen zur Konstant 2022 XL-Option Strom 

RheinEnergie AG  1/1 

1 Leistungsbeschreibung 
Der Abschluss der Konstant 2022 XL-Option bietet Ihnen eine 
Strompreisgarantie bis zum 31.03.2023 – gemäß den Regelungen 
der Ziffer 5. 
2 Voraussetzungen 
Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche 
Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages mit 
uns für die gleiche Verbrauchsstelle. Der passende 
Rahmenvertrag ergibt sich aus dem Auftrag. 
3 Abschluss der Option 
3.1 Der Abschluss der Option kommt durch Ihren Auftrag und 
unsere Vertragsbestätigung in Textform zustande (Vertrags-
abschluss). Die Vertragsbestätigung geht Ihnen innerhalb von drei 
Wochen nach Zugang Ihres Auftrags bei uns zu. Über das Datum 
des Vertragsabschlusses und über die Aufnahme der Belieferung 
zu diesen Regelungen (Vertragsbeginn) werden Sie mit der 
Vertragsbestätigung informiert. 
3.2 Der Abschluss der Konstant 2022 XL-Option ist nicht möglich 
in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte 
Strom. 
4 Vertragsbestandteile 
4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des 
zugrundeliegenden Rahmenvertrages. 
4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur 
Konstant 2022 XL-Option und die Regelungen zum 
Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in 
folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2022 XL-
Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag. 
5 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen 
5.1 Die Preisgarantie der Konstant 2022 XL-Option bezieht sich 
auf den im Auftrag genannten Grund-, Zähler- und Arbeitspreis des 
zugehörigen Rahmenvertrages. Ausgenommen von der 
Preisgarantie ist der Zählerpreis für ein intelligentes Messsystem.

 
5.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7.1 bis 7.5 der Regelungen 
zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit 
ausgeschlossen. Daher werden Sie während der Laufzeit der 
Konstant 2022 XL-Option über etwaige Preisänderungen Ihres 
Rahmenvertrages, die sich ohne die Konstant 2022 XL-Option 
ergeben, nicht informiert. Mit Ende der Option zahlen Sie wieder 
die dann geltenden Preise des entsprechenden Rahmenvertrages. 
Mindestens sechs Wochen vor dem Laufzeitende der Option 
werden Sie daher über den zum Auslaufen geltenden Preis Ihres 
Rahmenvertrages informiert. Sollte sich der mitgeteilte Preis des 
Rahmenvertrages von dem Preis des Rahmenvertrages zum 
Abschlussdatum der Konstant 2022 XL-Option unterscheiden, 
haben Sie die Möglichkeit, sich zum Ablauf der Konstant 2022 XL-
Option auch vom Rahmenvertrag zu lösen. 
5.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen 
Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen 
Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages 
sowie aufgrund der Änderung der Umsatzsteuer bleiben von der 
Strompreisgarantie unberührt. 
6 Laufzeit und Kündigung 
6.1 Die Laufzeit der Konstant 2022 XL-Option beginnt mit dem in 
der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 
(Vertragsbeginn). 
6.2 Die Option endet automatisch zum 31.03.2023, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. 
6.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB 
bleibt unberührt. 
6.4 Im Falle Ihres Umzuges, Ihrer Geschäftsaufgabe oder der 
Veräußerung Ihres Grundstücks haben beide Vertragspartner das 
Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen. 
6.5 Die Kündigung bedarf der Textform. 
6.6 Nach Beendigung der Konstant 2022 XL-Option werden Sie 
ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen 
und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und 
gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt. 
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Regelungen zur MobilKomfort-Option 

RheinEnergie AG  1/1 

1 Leistungsbeschreibung 
1.1 Mit der MobilKomfort-Option deckt der Kunde zu Hause den 
Strombedarf seines Elektrofahrzeugs sowie seines sonstigen 
Bedarfs an dieser Abnahmestelle vollständig mit Strom aus 
regenerativen Energien.  
1.2 Die vom Kunden verbrauchten Strommengen werden vom 
Lieferanten ausschließlich aus erneuerbaren Quellen nachgekauft.  
1.3 Der Nachweis über den Bezug von regenerativem Strom 
erfolgt über die Verwendung und Entwertung von 
Herkunftsnachweisen für Strom aus erneuerbaren Energien aus 
dem Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes, so dass 
eine entsprechende Ausweisung als Stromlieferung aus 
erneuerbaren Energien i. S. d. Stromkennzeichnung nach EnWG 
möglich ist.  
2 Voraussetzungen 
Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche 
Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages mit 
dem Lieferanten für die gleiche Verbrauchsstelle. Der passende 
Rahmenvertrag ergibt sich aus dem Vertragsangebot. 
3 Abschluss der Option 
3.1 Die Option kommt durch ein Vertragsangebot des Kunden und 
eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Lieferanten in 
Textform zustande (Vertragsabschluss). Das Vertragsangebot des 
Kunden kann mit einem vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Formular, per Online-Auftrag oder telefonisch 
abgegeben werden. Die Vertragsbestätigung /Änderungs-
mitteilung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang des Vertragsangebots beim Lieferanten zu. Über das 
Datum des Abschlusses der Option und über den Vertragsbeginn 
wird der Kunde mit der Vertragsbestätigung/ Änderungsmitteilung 
informiert. 
3.2 Der Abschluss der MobilKomfort-Option ist nicht möglich in 
Verbindung mit der Öko-Option in der Sparte Strom und der 
Rheinland-Option Strom. 
4 Vertragsbestandteile 
4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des 
zugrundeliegenden Rahmenvertrages. 
4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur MobilKomfort-
Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall 
widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 
1. Regelungen zur MobilKomfort-Option, 2. Regelungen zum 
Rahmenvertrag. 
5 Entgelte 
5.1 Für die gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) zahlt der 
Kunde auf die jeweils gültigen Arbeitspreise des zugehörigen 

Rahmenvertrages einen pauschalen Aufschlag pro kWh in der im 
Angebotsformular angegebenen Höhe. 
5.2 Der jeweils gültige Grundpreis des zugehörigen 
Rahmenvertrages wird weiterhin in gleicher Höhe berechnet. 
6 Preisänderungen 
Der in Ziffer 5 genannte und sich aus dem Angebotsformular 
ergebende pauschale Aufschlag versteht sich als Festpreis. 
Während der Laufzeit der Option findet keine Änderung des 
pauschalen Aufschlags statt.  
7 Laufzeit und Kündigung 
7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem Datum, das in der 
Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung gemäß Ziffer 3 genannt 
wird. 
7.2 Die Option hat eine verbindliche Mindestlaufzeit von zwölf 
Monaten und kann erstmals von beiden Vertragspartnern mit einer 
Frist von einem Monat zum Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt 
werden. Andernfalls verlängert sich die Option um jeweils weitere 
zwölf Monate und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist 
von einem Monat zum Ablauf der jeweiligen Verlängerungslaufzeit 
gekündigt werden. 
7.3 Ändert sich der Preis des Rahmenvertrages gemäß Ziffer 7.2 
des Rahmenvertrages hat der Kunde ein Sonderkündigungsrecht 
für den Rahmenvertrag. Die Ausübung dieses Sonderkündigungs-
rechts führt automatisch auch zur zeitgleichen Beendigung aller zu 
diesem Rahmenvertrag abgeschlossenen Optionen, ohne dass es 
einer separaten Kündigung der Optionen bedarf. 
7.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB 
bleibt unberührt. 
7.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der 
Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide 
Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei 
Wochen zu kündigen. 
7.6 Die Kündigung bedarf der Textform. 
7.7 Nach Beendigung der MobilKomfort-Option wird der Kunde ab 
diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und 
dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und 
gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt. 
8 Nutzung TankE-Netzwerk 
Zur Nutzung des TankE-Netzwerks muss sich der Kunde über die 
TankE-Netzwerk-App registrieren. Weitere Informationen zum 
TankE-Netzwerk und zur Registrierung findet der Kunde unter 
tanke.info 
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Regelungen zur Stichtag-Option 

RheinEnergie AG 1/1 

1 Leistungsbeschreibung 
1.1 Der Abschluss der Stichtag-Option bietet dem Kunden die 
Möglichkeit, das Datum (Stichtag) seiner 
Jahresverbrauchsabrechnung selbst festzulegen. Infolgedessen 
ändert der Kunde damit auch sein Abrechnungsjahr 
entsprechend. Die Jahresverbrauchsabrechnung wird zu dem 
gewählten Stichtag für alle Sparten erstellt, die unter der 
betreffenden Kundennummer abgerechnet werden. 
2 Voraussetzungen 
2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der 
zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen 
Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die 
gleiche Verbrauchsstelle. 
2.2 Die Stichtag-Option ist abschließbar zu folgenden 
Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, 
FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Erdgas plus, 
Gemeinschaftsstrom plus und Gewerbestrom plus (im Folgenden 
Rahmenvertrag genannt). 
3 Pflichten des Kunden 
3.1 Der Kunde muss auf dem Angebotsformular das gewünschte 
Datum für die Jahresverbrauchsabrechnung mitteilen. 
3.2 Durch Abschluss dieser Option verpflichtet sich der Kunde, 
die zur Abrechnung benötigten Zählerstände selbst abzulesen 
und dem Lieferanten unaufgefordert mitzuteilen. Der Zählerstand 
muss bis zum siebten Kalendertag nach dem gewünschten 
Datum für die Jahresverbrauchsabrechnung per Onlineservice, 
per E-Mail, telefonisch oder in Textform beim Lieferanten 
eingegangen sein.  
3.3 Kommt der Kunde der Verpflichtung nach Ziffer 3.2 nicht 
oder nicht rechtzeitig nach, so ist der Lieferant berechtigt, die zur 
Abrechnung benötigten Werte auf Grundlage der bis dahin beim 
Lieferanten vorliegenden Daten rechnerisch zu ermitteln. 
3.4 Übermittelt der Kunde die benötigten Zählerstände erst nach 
dem festgelegten Termin von sieben Kalendertagen, so besteht 
für den Lieferanten keine Verpflichtung eine Rechnungskorrektur 
durchzuführen, auch wenn die abgelesenen Zählerstände von 
den errechneten Werten abweichen. 
4 Vertragsabschluss der Option 
4.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein Vertragsangebot 
des Kunden und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung 
des Lieferanten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Das 
Vertragsangebot des Kunden kann mit einem vollständig 
ausgefüllten und unterschriebenen Formular, per Online-Auftrag 
oder telefonisch abgegeben werden. Die Vertragsbestätigung 
/Änderungsmitteilung geht dem Kunden innerhalb von drei 
Wochen nach Zugang des Vertragsangebots beim Lieferanten zu. 
Über das Datum des Abschlusses der Option und über den 
Vertragsbeginn wird der Kunde mit der Vertragsbestätigung/ 
Änderungsmitteilung informiert. 
4.2 Der Abschluss der Stichtag-Option ist nicht möglich in 
Verbindung mit der Option Unterjährige Abrechnung. 
5 Umstellung des Abrechnungszeitraums 
5.1 Nach Abschluss der Option wird der Abrechnungszeitraum 
des Kunden geändert. Damit durch diese Änderung das bisherige 
Abrechnungsjahr nicht deutlich länger als 365 Tage dauert, führt 

dies einmalig zu verkürzten Abrechnungszeiträumen nach Ziffer 
5.2 oder 5.3. 
5.2 Liegt nach dem Abschluss der Option noch ein 
Abrechnungszeitpunkt des bisherigen Abrechnungsjahrs vor dem 
Beginn des gewünschten Abrechnungszeitraums, so wird der 
Zeitraum nach der letzten vom Lieferanten vorgegebenen 
Abrechnung bis zum Beginn des gewünschten 
Abrechnungszeitraums abgerechnet. 
5.3 Liegt nach dem Abschluss der Option kein 
Abrechnungszeitpunkt des bisherigen Abrechnungsjahrs mehr 
vor dem Beginn des gewünschten Abrechnungszeitraums, so 
wird der aktuelle Zeitraum ab Beginn des bisherigen 
Abrechnungsjahres bis zum Beginn des gewünschten 
Abrechnungszeitraums abgerechnet. 
6 Vertragsbestandteile 
6.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des 
zugrundeliegenden Rahmenvertrages. 
6.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Stichtag-
Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall 
widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 
1. Regelungen zur Stichtag-Option, 2. Regelungen zum 
Rahmenvertrag.  
7 Entgelte 
Für die Stichtag-Option ist ein Entgelt in der im Angebotsformular 
angegebenen Höhe zu zahlen. Das Entgelt wird zeitanteilig 
berechnet. 
8 Preisänderung 
Das Entgelt versteht sich als Festpreis. Während der Laufzeit der 
Option findet keine Änderung der Entgelthöhe statt.  
9 Laufzeit und Kündigung 
9.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der 
Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 4.1 
(Vertragsbeginn). 
9.2 Die Option hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, die mit 
dem in der Bestätigung gemäß Ziffer 4.1 genannten Datum 
beginnt. Sie kann von beiden Vertragspartnern erstmals mit einer 
Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem 
die Mindestlaufzeit endet, in Textform gekündigt werden.  
9.3 Wird die Stichtag-Option nicht zum Ende der Mindestlaufzeit 
gekündigt, verlängert sich die Option unbefristet und kann von 
beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.  
9.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 
BGB bleibt unberührt. 
9.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der 
Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide 
Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei 
Wochen zu kündigen. 
9.6 Nach Beendigung der Stichtag-Option wird der Kunde ab 
diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen 
und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages 
und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt. 
Der Abrechnungstermin wird dann wieder von dem Lieferanten 
festgelegt. 
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Regelungen zur Nebenzeit-Option Strom 

RheinEnergie AG  1/1 

1 Leistungsbeschreibung 
1.1 Der Abschluss der Nebenzeit-Option bietet dem Kunden die 
Möglichkeit, durch Verlagerung seines Stromverbrauchs in 
lastschwache Zeiten Einsparungen bei den Arbeitspreisen zu 
erzielen. Dazu wird der Tag in verschiedene Zeitzonen aufgeteilt, 
in denen unterschiedliche Arbeitspreise anfallen. 
1.2 Als Hauptzeit im Rahmen dieser Option gilt die Zeit von 
Montag bis Freitag, jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Als 
Nebenzeit gelten die übrigen Zeiten, d. h. die Zeit von Montag bis 
Freitag, jeweils 20:00 Uhr bis zum nächsten Tag 8:00 Uhr sowie 
das Wochenende (freitags 20:00 Uhr bis montags 8:00 Uhr). Die 
vorstehend genannten Zeiten werden jeweils an die Sommer- und 
Winterzeit angepasst. Gesetzliche Feiertage nach dem 
Feiertagsgesetz NRW bleiben für die vorstehende Regelung 
unberücksichtigt. 
2 Voraussetzungen 
2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der 
zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen 
Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die 
gleiche Verbrauchsstelle. Der Beginn der Laufzeit der Option ist 
davon abhängig, dass die installierte Zählertechnik 
Verbrauchsdaten in Abhängigkeit von der Tageszeit erfassen 
kann. Gegebenenfalls ist vor Laufzeitbeginn der Option ein 
Umbau des Zählers notwendig. 
2.2 Die Nebenzeit-Option ist abschließbar zu folgenden 
Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, 
Gemeinschaftsstrom plus und Gewerbestrom plus (im Folgenden 
Rahmenvertrag genannt). 
3 Vertragsabschluss der Option 
3.1 Über den Eingang des vom Kunden vollständig ausgefüllten 
und unterschriebenen Angebotsformulars beim Lieferanten erhält 
der Kunde eine Eingangsbestätigung. Die Eingangsbestätigung 
geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Zugang des 
unterschriebenen Formulars beim Lieferanten zu. 
3.2 Daraufhin wird der Lieferant unverzüglich einen Techniker 
beauftragen, der die zählertechnischen Voraussetzungen beim 
Kunden vor Ort gemäß Ziffer 2 überprüft sowie nötigenfalls und 
sofern möglich die installierte Zählertechnik umbaut. Gleichzeitig 
wird der Techniker die notwendige Einstellung der Tarifzeiten am 
Zähler gemäß Ziffer 1.1 vornehmen. Der Kunde kann sein 
Angebot bis zum Zugang der Vertragsbestätigung bei ihm 
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.  
3.3 Der Vertragsabschluss der Option kommt nach Vorliegen 
aller in Ziffern 2 und 3.2 genannten Voraussetzungen durch eine 
Vertragsbestätigung des Lieferanten in Textform zustande. In 
dieser Bestätigung wird dem Kunden der Vertragsbeginn der 
Option mitgeteilt. 
3.4 Der Abschluss der Nebenzeit-Option ist nicht möglich in 
Verbindung mit anderen zeitvariablen Tarifen und/oder Smart-
Meter-Optionen. 
 
 

4 Vertragsbestandteile 
4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des 
zugrundeliegenden Rahmenvertrages. 
4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Nebenzeit-
Option Strom und die Regelungen zum Rahmenvertrag im 
Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender 
Reihenfolge: 1. Regelungen zur Nebenzeit-Option Strom, 
2. Regelungen zum Rahmenvertrag.  
5 Entgelte 
5.1 Der Kunde zahlt nach Vertragsabschluss der Option einen 
einmaligen pauschalen Einrichtungspreis (EP) gemäß 
Angebotsformular. Hiermit sind die dem Lieferanten entstehenden 
Kosten für die Einstellung der Tarifzeiten am Zähler abgegolten. 
5.2 Für die in der Hauptzeit gelieferte Arbeit in Kilowattstunden 
(kWh) zahlt der Kunde die jeweils gültigen Arbeitspreise des 
zugehörigen Rahmenvertrages. 
5.3 Für die in der Nebenzeit gelieferte Arbeit in kWh zahlt der 
Kunde die jeweils gültigen Arbeitspreise des zugehörigen 
Rahmenvertrages reduziert um einen pauschalen Vorteil pro kWh 
in der im Angebotsformular angegebenen Höhe. 
5.4 Darüber hinaus zahlt der Kunde für jeden Zähler einen 
pauschalen jährlichen Aufschlag auf den jeweils gültigen 
Grundpreis des zugehörigen Rahmenvertrages in der im 
Angebotsformular angegebenen Höhe. Der pauschale Aufschlag 
auf den Grundpreis wird zeitanteilig abgerechnet. 
6 Preisänderungen 
Die in Ziffer 5 genannten und sich aus dem Angebotsformular 
ergebenden pauschalen Aufschläge und Vorteile verstehen sich 
als Festpreise. Während der Laufzeit der Option findet keine 
Änderung der pauschalen Aufschläge und Vorteile statt.  
7 Laufzeit und Kündigung 
7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der 
Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum. 
7.2 Die Option hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, die mit 
dem in der Bestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum 
beginnt. Sie kann von beiden Vertragspartnern erstmals mit einer 
Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem 
die Mindestlaufzeit endet, in Textform gekündigt werden.  
7.3 Andernfalls verlängert sich die Option unbefristet und kann 
von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf 
das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.  
7.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 
BGB bleibt unberührt. 
7.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der 
Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide 
Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei 
Wochen zu kündigen. 
7.6 Nach Beendigung der Nebenzeit-Option wird der Kunde ab 
diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen 
und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages 
und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt. 

 



Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
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T e i l  1  A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden in 
Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit 
Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen 
Grundversorgern und Haushaltskunden. Soweit die Messung mit einer Messeinrichtung nach § 2 Nummer 7 oder 15 des 
Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und auf Wunsch des Kunden mit dem Grundversorger nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist, beinhaltet der Grundversorgungsvertrag einen kombinierten Vertrag im Sinne des § 9 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes, in 
dessen Rahmen der Grundversorger nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes den Messstellenvertrag mit 
dem Messstellenbetreiber abschließt. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor 
dem 8. November 2006 beendet worden sind.  
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher. 
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirt-

lschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizität durchführt. 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat der 

Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 

Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem 
Grundversorger die Entnahme von Elektrizität unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die 
Belieferung des Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis 
mit einem anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen begründet hat. 

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben 
enthalten, insbesondere auch: 
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Familienname und Vorname sowie Adresse und 

Kundennummer), 
2. Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung des Zählers oder den Aufstellungsort des Zählers, 
3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse), 
4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, 

Registernummer und Adresse) und zum Messstellenbetreiber sowie  
5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, soweit 

sie Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen sind: 
a) die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378, 2000 I S. 147), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2436, 2725) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 

(BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert 
worden ist, 

c) jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge nach § 60 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, § 26 des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes 
und § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten vom 28. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998), 

d) jeweils gesondert die Netzentgelte und, soweit sie nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Gegenstand des Grundversorgungsvertrages 
sind, die Entgelte des Messstellenbetreibers oder die Entgelte der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den 
Messstellenbetrieb und die Messung. 

 Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger 
auf Anforderung mitzuteilen. Zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 Nummer 5 hat der Grundversorger den auf die Grundversorgung 
entfallenden Kostenanteil anzugeben, der sich rechnerisch nach Abzug der Umsatzsteuer und der Belastungen nach Satz 1 Nummer 
5 von dem Allgemeinen Preis ergibt, und diesen Kostenanteil getrennt zu benennen. Der Grundversorger hat die jeweiligen 
Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 sowie die Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen 
Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Auf die Veröffentlichung 
der jeweiligen Höhe der in Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c genannten Belastungen auf einer Informationsplattform der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber hat der Grundversorger ergänzend hinzuweisen. 

 Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 
1. die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende Bedingungen, 
2. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend 

zu machen und 
3. das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eine Schlichtungsstelle anzurufen, die 

Anschrift und die Webseite der zuständigen Schlichtungsstelle, die Verpflichtung des Lieferanten zur Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren sowie auf den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas und dessen 
Anschrift. 

 Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit 

der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt zu 
geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines 
vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden. 
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§ 3 Ersatzversorgung 
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung 

der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen 
Verbrauch in Rechnung stellen darf. 

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der 
Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung 
zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist 
hinzuweisen.  

T e i l  2  V e r s o r g u n g  
§ 4 Bedarfsdeckung 
 Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf 

aus den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die 
ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der Grundversorgung dienen (Notstromaggregate). 
Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben 
werden. 

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen 
(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich 

aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage über 
die der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist.  

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist 
verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden 
zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den Umfang, den Anlass und die 
Voraussetzungen der Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 5 und Satz 3 in übersichtlicher Form anzugeben. 

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen 
Preise und der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des 
Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter oder regulierter Belastungen 
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5, die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises eingeflossen 

sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit 
neu zu ermitteln und dabei die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen nach 
§ 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, ist der Grundversorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise 
unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Die Verpflichtung 
zur Neuermittlung nach Satz 2 entsteht in dem Zeitraum vom 15. Oktober bis 31. Dezember eines Jahres erst, wenn alle von Satz 1 
erfassten Belastungen für das Folgejahr feststehen. 

(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der 
Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben 
unberührt. 

§ 6 Umfang der Grundversorgung 
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Verträge 

mit Netzbetreibern und, soweit nicht nach § 1 Absatz 1 Satz 3 etwas anderes vereinbart ist, mit Messstellenbetreibern abzuschließen. 
Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde 
nach der Niederspannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Elektrizität 
zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.  

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu 
befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 
jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,  
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen vorsehen,  
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederspannungs-

anschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat oder  
3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität durch 

höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.  

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses oder einer Störung des Messstellenbetriebes handelt, der Grundversorger von der 
Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 
19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
durch den Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
 Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Grundversorger 

mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der 
Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 
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T e i l  3   
A u f g a b e n  u n d  R e c h t e  d e s  G r u n d v e r s o r g e r s  
§ 8 Messeinrichtungen 
(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach den Vorschriften des 

Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. 
 (2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 

Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes beim 
Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich 
mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. 

§ 9 Zutrittsrecht 
 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des 

Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies 
zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die 
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss 
mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
Fußnote 
§ 9 Satz 2 Kursivdruck: Anstelle "an oder im jeweiligen Haus" muss es richtig "am oder im jeweiligen Haus" lauten 

§ 10 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 

Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten 
Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung 
seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen 
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in 
entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben 
werden. 

T e i l  4  
A b r e c h n u n g  d e r  E n e r g i e l i e f e r u n g  
§ 11 Ablesung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten oder rechtmäßig ermittelte Ersatzwerte zu verwenden, 

die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat. 
(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn 

dies  
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung  

 erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger 
darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.  

(3) Wenn der Netzbetreiber, der Messstellenbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

§ 12 Abrechnung 
(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet. 
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche 

Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden 
maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und 
erlösabhängiger Abgabensätze. 

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs 
zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte 

Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch 
im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden.  

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu 
erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses 
sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten. 
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§ 14 Vorauszahlungen 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn 

nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren 
Wegfall anzugeben. 

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger 
Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der 
nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige 
vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 

§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemessener Höhe 

Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.  
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus 

dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung 
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 
§ 16 Rechnungen und Abschläge 
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungs-

faktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.  
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. 
§ 17 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 

Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem 
Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2. sofern 

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare 
Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt  
 und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 
 § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 

Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden. 

§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 

Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorher-
gehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte 
Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 
Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei 
Jahre beschränkt. 

T e i l  5  
B e e n d i g u n g  d e s  G r u n d v e r s o r g u n g s v e r h ä l t n i s s e s  
§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, 

wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen 
Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu 
beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der 
Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3  

  



Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) 

Vom 26. Oktober 2006, in der Fassung vom 14. März 2019 
 

 

5/5

 

genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit 
Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben 
diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet 
hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Versorger und Kunde noch nicht 
fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen. 
(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung 

entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.  

§ 20 Kündigung 
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Grundversorger 

ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.  
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in Textform 

bestätigen. 
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines 

Wechsels des Lieferanten, verlangen. 
§ 21 Fristlose Kündigung 
 Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraus-

setzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist 
der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

T e i l  6  
S c h l u s s b e s t i m m u n g e n  
§ 22 Gerichtsstand 
 Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Elektrizitätsabnahme durch 

den Kunden. 
§ 23 Übergangsregelungen 
(1) Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über die 

Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist 
nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 
mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.  

(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis zum 1. Juli 2007 Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 
Bedingungen am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe wirksam, soweit es sich um Änderungen handelt, die nach § 12 Abs. 1 der 
Bundestarifordnung Elektrizität genehmigt worden sind. 

 
Berlin, den 26. Oktober 2006 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos 
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RheinEnergie AG  

1 Abrechnung und Abschlagszahlung (§§ 12, 13 StromGVV) 
Der Abrechnungszeitraum wird vom Lieferanten festgelegt. Die Rechnungsstellung erfolgt mit Nettopreisen 
zuzüglich der jeweiligen Umsatzsteuer nach Ende des Abrechnungszeitraumes.  

Der Elektrizitätsverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jährlich festgestellt und darüber eine 
Jahresabrechnung erstellt. Wünscht der Kunde davon abweichend eine unterjährige Rechnungsstellung 
(monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich), so muss er dies dem Lieferanten mit einem Vorlauf von vier Wochen 
unter Angabe von Name, Vorname, Kunden- und Zählernummer schriftlich mitteilen. Der Kunde verpflichtet sich, 
die in diesem Fall benötigten Zählerstände selbst abzulesen und bis spätestens zu den vom Lieferanten mitgeteilten 
Abrechnungsterminen unaufgefordert telefonisch, per E-Mail oder per Onlineservice an den Lieferanten zu 
übermitteln. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so ist der Lieferant berechtigt, 
die zur Abrechnung benötigten Werte zu schätzen. Für jede unterjährige Rechnung ist ein Entgelt gemäß dem 
jeweils gültigen Preisblatt zu zahlen. 

Bei Abrechnungszeiträumen, die länger oder kürzer als 365 Tage (bzw. 366 Tage in einem Schaltjahr) sind, werden 
Grundpreise, Leistungs- und Verrechnungsentgelte zeitanteilig abgerechnet. 

Während des Abrechnungszeitraumes werden vom Kunden, außer bei monatlicher Rechnungsstellung, monatliche 
– in der Regel gleichbleibende – Abschlagszahlungen nach Mitteilung des Lieferanten geleistet. Diese werden 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum ermittelt. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sich sein Verbrauch erheblich geändert hat, so wird dies auf Wunsch des Kunden 
angemessen berücksichtigt. 

Die Fälligkeitsdaten der Abschlags- bzw. Rechnungsbeträge werden jedem Kunden bei der Vertragsbestätigung 
und auf der Jahresabrechnung angegeben. 

Ein eventuell gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 14 StromGVV bleibt unberührt. 

2 Zahlungsweise (§ 16 StromGVV) 
Der Kunde ist berechtigt, seine Zahlungen wahlweise durch Bareinzahlung, Banküberweisung oder Teilnahme am 
SEPA-Lastschriftverfahren zu leisten. 

3 Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (§§ 17, 19 StromGVV) 
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges, einer Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Versorgung 
sind vom Kunden nach folgenden Pauschalen zu ersetzen: 

 netto brutto 

schriftliche Mahnung: 0,90 € 0,90 € 
Sperrankündigung: 0,90 € 0,90 € 
Unterbrechung der Versorgung (oder deren Versuch): 44,90 € 44,90 € 
Wiederherstellung der Versorgung: 59,90 € 71,28 €* 
*Bruttopreis inkl. Umsatzsteuer auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. 

Der Kunde hat anfallende Bankkosten für Rücklastschriften zu erstatten. 

Die Möglichkeit des Nachweises, dass ein Schaden oder Aufwand dem Lieferanten nicht oder nicht in der 
pauschalierten Höhe entstanden ist, bleibt unberührt. 

4 Umsatzsteuer 
Den Kostenpauschalen zur Wiederherstellung der Versorgung wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet.  

5 Inkrafttreten 
Diese Fassung der Ergänzenden Bedingungen tritt mit Wirkung vom 01.04.2020 in Kraft. Sie ersetzt die bisher 
gültige Fassung vom 01.04.2019. 
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	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Vorschriften der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdruc...
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zum Rahmenvertrag TradeRegio Erdgas plus, der GasGVV und/oder der Ergänzenden Bedingungen der RheinEnergie zur GasGVV im Einzelfall widersprechen sollten, gilt folgende Rangfolge: 1. Regelungen zum Rahmenver...
	4.3 Soweit zu diesem Rahmenvertrag Optionen abgeschlossen werden, haben die Regelungen der Optionen im Falle widersprechender Regelungen Vorrang vor den Regelungen dieses Rahmenvertrags. Die Regelungen der Optionen sind untereinander gleichrangig.
	4.4 Die zurzeit gültige Fassung der GasGVV und der Ergänzenden Bedingungen der RheinEnergie zur GasGVV sind als Anlage beigefügt.
	5 Änderung der Vertragsbestandteile
	5.1 Die Regelungen des Rahmenvertrages und aller abgeschlossenen Optionen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MessZV, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). S...
	5.2 Eine Anpassung und/oder Ergänzung ist unabhängig von Ziffer 5.1 auch zulässig, wenn diese für den Kunden lediglich vorteilhaft ist.
	5.3 Anpassungen des Rahmenvertrages und/oder aller abgeschlossenen Optionen nach vorstehenden Ziffern 5.1 und 5.2 werden jeweils zum Monatsbeginn wirksam und dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform von der RheinEn...
	5.4 Sollten sich die GasGVV und/oder die Ergänzenden Bedingungen der RheinEnergie zur GasGVV gegenüber der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung ändern, händigt die RheinEnergie dem Kunden die veränderten Regelwerke aus.
	6 Entgeltbestandteile
	6.1 Das Nettoentgelt für die Erdgaslieferung setzt sich zusammen aus jährlichen Grundpreisen (GP), die verbrauchsunabhängig sind und zeitanteilig abgerechnet werden, und Arbeitspreisen (AP) auf Basis der gelieferten Arbeit in Kilowattstunden (kWh). Di...
	6.2 Für die Umrechnung der von der Messeinrichtung erfassten Kubikmeter (mP3P) in die für die Abrechnung relevanten Kilowattstunden (kWh) werden vom jeweiligen örtlichen Verteilnetzbetreiber basierend auf den Betriebsbedingungen entsprechende Umrechnu...
	6.3 In den Grundpreisen ist jeweils der Preis für einen Zähler bereits enthalten, der zusätzliche Preis für weitere Zähler bestimmt sich nach dem jeweils gültigen Preisblatt der Grundversorgungspreise der RheinEnergie für gewerblichen Bedarf.
	6.4 Schließt ein Kunde neben diesem Rahmenvertrag zur Erdgaslieferung auch einen Duo-geeigneten Rahmenvertrag zur Stromlieferung für die gleiche Verbrauchsstelle ab oder besteht ein solcher bereits und werden beide Verträge in einer Rechnung abgerechn...
	Alle Duo-geeigneten Rahmenverträge sind im Angebotsformular unter Zusatzleistungen aufgeführt.
	7 Preisänderungen
	7.1 In den Erdgaspreisen nach Ziffer 6 sind die folgenden Kosten enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die an den Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte, die Kosten der Abrechnung, sowie Steuern (z. B. Erdgassteuer), Abgaben (z. B. Konzession...
	7.2 Preisänderungen durch die RheinEnergie erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsb...
	7.3 Die RheinEnergie nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Die RheinEnergie hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach den selben betriebswirtschaftlichen Ma...
	7.4 Änderungen der Preise werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die RheinEnergie wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe ...
	7.5 Ändert die RheinEnergie die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf wird die RheinEnergie den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich hinw...
	7.6 Abweichend von vorstehenden Ziffern 7.2 bis 7.5 werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben.
	8 Neueinführung von Steuern, Abgaben und sonstigen hoheitlichen Belastungen
	Werden die Übertragung, die Verteilung oder der Handel von Erdgas erstmals nach Vertragsabschluss mit weiteren Steuern, Abgaben oder sonstigen hoheitlichen Belastungen (nachfolgend: „neue hoheitliche Belastungen“) belegt, so ist die RheinEnergie berec...
	9 Laufzeit und Kündigung
	9.1 Der Rahmenvertrag hat eine verbindliche Mindestlaufzeit von zwei Monaten ab Vertragsabschluss und kann erstmals von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem die Mindestlaufzeit endet, in Textform ...
	9.2 Andernfalls verlängert sich dieser Rahmenvertrag unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden. Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grund...
	9.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.
	9.4 Wird die Kündigung des Rahmenvertrages wirksam, führt dies automatisch auch zur zeitgleichen Beendigung aller zu diesem Rahmenvertrag abgeschlossenen Optionen, ohne dass es einer separaten Kündigung der Optionen bedarf.
	9.5 Sofern der Kunde eine bzw. mehrere Optionen mit Mindestlaufzeiten abgeschlossen hat, so wird die Kündigung des Rahmenvertrages erst dann wirksam, wenn sämtliche Mindestlaufzeiten der abgeschlossenen Optionen abgelaufen sind. Die vorstehende Regelu...
	9.6 Die Kündigung einer oder mehrerer Optionen hat nicht die Kündigung des Rahmenvertrages zur Folge. Im Falle der Kündigung einer oder mehrerer Optionen entfallen diese ersatzlos.
	9.7 Ein Lieferantenwechsel nach Beendigung des Vertrages wird unentgeltlich und zügig gewährt.
	10  Abrechnung, Rechnungsstellung, Zahlung
	10.1 Der Abrechnungszeitraum wird von der RheinEnergie festgelegt und beträgt in der Regel ein Jahr. Während des Abrechnungszeitraumes werden vom Kunden, außer bei monatlicher Rechnungsstellung, monatliche – in der Regel gleich bleibende – Abschlagsza...
	10.2 Wünscht der Kunde gemäß § 40 Abs. 3 EnWG eine unterjährige Rechnungsstellung, muss der Kunde die entsprechende Option aus dem Produktprogramm der RheinEnergie abschließen.
	10.3 Die Fälligkeitsdaten der Abschlags- bzw. Rechnungsbeträge werden dem Kunden mit der Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung und auf der Jahresabrechnung mitgeteilt.
	10.4 Gegen Ansprüche der RheinEnergie kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
	10.5 Mögliche Zahlungsweisen sind Lastschrifteinzug und Überweisung.
	11 Haftung
	Für Schäden, die dem Kunden durch eine Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung entstehen, gelten die Regelungen des § 6 Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV), soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschli...
	12 Verbraucherbeschwerden und Streitschlichtung
	12.1 Die RheinEnergie ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität der Belieferung mit Energie innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
	12.2 Wird der Verbraucherbeschwerde durch die RheinEnergie nicht abgeholfen, sind die Gründe schriftlich oder elektronisch darzulegen. Ist die Verbraucherbeschwerde damit erfolglos, ist der Kunde zur Beilegung der Streitigkeiten berechtigt, die Schlic...
	12.3 Die derzeit aktuelle Anschrift und die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sowie des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas sind in den „gesetzlichen Informationspflichten“ des Vertragsangebots zu finden.
	12.4 Gemäß § 41 Energiewirtschaftsgesetz gelten die Vorschriften zur Schlichtung in Ziffer 12.1 bis 12.3 nur für Haushaltskunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind.
	13 Schlussbestimmungen
	13.1 Schriftliche Erklärungen der RheinEnergie zum Vertragsabschluss, zur Vertragsänderung oder -beendigung bedürfen keiner Unterschrift, wenn sie vorgedruckt oder mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt sind.
	13.2 Die RheinEnergie weist darauf hin, dass alle zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen auf die Person des Kunden bezogenen Daten bei der RheinEnergie elektronisch gespeichert, verarbeitet und – soweit zur Vertragserfüllung oder aufgrund geset...
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	RE_Regelungen_TradeUno_Erdgas_plus_Version01
	Regelungen zum Rahmenvertrag TradeUno Erdgas plus
	1 Gegenstand des Vertrages
	1.1 Dieser Rahmenvertrag regelt die Belieferung des Kunden mit Erdgas für Heiz- oder gewerbliche Zwecke an der genannten Verbrauchsstelle. Dieser Rahmenvertrag setzt voraus, dass das Erdgas während der Vertragsdauer im Wesentlichen für Heiz- oder gewe...
	1.2 Der Preis des TradeUno Erdgas plus gilt nicht für die Verwendung des Erdgases als Zusatzenergie für den unterbrechbaren Betrieb anderer Energieverbrauchseinrichtungen und als Antriebsenergie von Fahrzeugen.
	2 Vertragsabschluss, Vertragsbeginn und Bonitätsprüfung
	2.1 Der Vertrag kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Vertragsangebot und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung geht dem Kunde...
	2.2 Der Vertragsabschluss und der Vertragsbeginn können zeitlich erheblich voneinander abweichen, da der Vertragsbeginn davon abhängig ist, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (z. B. Kündigung und Beendigung des bisherigen Liefervertra...
	2.3 Die RheinEnergie behält sich vor, vor Annahme des Angebots zum Abschluss des Rahmenvertrages TradeUno Erdgas plus eine nicht automatisierte Bonitätsprüfung des Kunden vorzunehmen. Die Bonitätsprüfung erfolgt nur auf der Grundlage eventuell bereits...
	3 Rahmenvertrag und Abschluss von Optionen
	Dieser Rahmenvertrag gibt dem Kunden die Möglichkeit, ergänzende Optionen aus dem Produktprogramm der RheinEnergie entsprechend dem Vertragsangebot abzuschließen. Der Rahmenvertrag bildet die zwingende Voraussetzung für den Abschluss von Optionen. Opt...
	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Vorschriften der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdruc...
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zum Rahmenvertrag TradeUno Erdgas plus, der GasGVV und/oder der Ergänzenden Bedingungen der RheinEnergie zur GasGVV im Einzelfall widersprechen sollten, gilt folgende Rangfolge: 1. Regelungen zum Rahmenvertr...
	4.3 Soweit zu diesem Rahmenvertrag Optionen abgeschlossen werden, haben die Regelungen der Optionen im Falle widersprechender Regelungen Vorrang vor den Regelungen dieses Rahmenvertrags. Die Regelungen der Optionen sind untereinander gleichrangig.
	4.4 Die zurzeit gültige Fassung der GasGVV und der Ergänzenden Bedingungen der RheinEnergie zur GasGVV sind als Anlage beigefügt.
	5 Änderung der Vertragsbestandteile
	5.1 Die Regelungen des Rahmenvertrages und aller abgeschlossenen Optionen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MessZV, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). S...
	5.2 Eine Anpassung und/oder Ergänzung ist unabhängig von Ziffer 5.1 auch zulässig, wenn diese für den Kunden lediglich vorteilhaft ist.
	5.3 Anpassungen des Rahmenvertrages und/oder aller abgeschlossenen Optionen nach vorstehenden Ziffern 5.1 und 5.2 werden jeweils zum Monatsbeginn wirksam und dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform von der RheinEn...
	5.4 Sollten sich die GasGVV und/oder die Ergänzenden Bedingungen der RheinEnergie zur GasGVV gegenüber der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung ändern, händigt die RheinEnergie dem Kunden die veränderten Regelwerke aus.
	6 Preise, Verbrauchsstufen
	6.1 Das Nettoentgelt für die Erdgaslieferung besteht aus einem Arbeitspreis (AP) auf Basis der gelieferten Arbeit in Kilowattstunden (kWh). Die Bruttopreise enthalten zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
	6.2 Der Preis pro kWh für die gelieferte Erdgasmenge ist abhängig von der Höhe des Jahreserdgasverbrauchs des Kunden. Die Verbrauchsstufen und zugehörigen Preise ergeben sich aus dem Vertragsangebot.
	6.3 Um die gelieferte Erdgasmenge der richtigen Verbrauchsstufe und dem entsprechenden Preis zuzuordnen, gilt: Die gelieferte Erdgasmenge wird mit Hilfe einer mathematischen Formel temperaturbereinigt und auf ein Normjahr (365 Tage) hochgerechnet. So ...
	6.4 Sind der Verbrauchsstelle des Kunden mehrere Zähler zugeordnet, auf die die Bestimmungen des Rahmenvertrages TradeUno Erdgas plus Anwendung finden, werden die Verbräuche aller Zähler der Verbrauchsstelle addiert. Für die Preisermittlung gelten die...
	6.5 Schließt ein Kunde neben diesem Rahmenvertrag zur Erdgaslieferung auch einen Duo-geeigneten Rahmenvertrag zur Stromlieferung für die gleiche Verbrauchsstelle ab oder besteht ein solcher bereits und werden beide Verträge in einer Rechnung abgerechn...
	Alle Duo-geeigneten Rahmenverträge sind im Angebotsformular unter Zusatzleistungen aufgeführt.
	7 Preisänderungen
	7.1 In den Erdgaspreisen nach Ziffer 6 sind die folgenden Kosten enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die an den Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte, die Kosten der Abrechnung, sowie Steuern (z. B. Erdgassteuer), Abgaben (z. B. Konzession...
	7.2 Preisänderungen durch die RheinEnergie erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsb...
	7.3 Die RheinEnergie nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Die RheinEnergie hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach den selben betriebswirtschaftlichen Ma...
	7.4 Änderungen der Preise werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die RheinEnergie wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe ...
	7.5 Ändert die RheinEnergie die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf wird die RheinEnergie den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich hinw...
	7.6 Änderungen der Preise nach Ziffern 7.2 bis 7.5 sind während der Mindestlaufzeit des Rahmenvertrages (Ziffer 9.1) ausgeschlossen.
	7.7 Abweichend von vorstehenden Ziffern 7.2 bis 7.5 werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben.
	8 Neueinführung von Steuern, Abgaben und sonstigen hoheitlichen Belastungen
	Werden die Übertragung, die Verteilung oder der Handel von Erdgas erstmals nach Vertragsabschluss mit weiteren Steuern, Abgaben oder sonstigen hoheitlichen Belastungen (nachfolgend: „neue hoheitliche Belastungen“) belegt, so ist die RheinEnergie berec...
	9 Laufzeit und Kündigung
	9.1 Der Rahmenvertrag hat eine verbindliche Mindestlaufzeit bis 31.12.2015 und kann erstmals von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Mindestlaufzeit in Textform gekündigt werden.
	9.2 Andernfalls verlängert sich dieser Rahmenvertrag unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden. Im Falle des Umzuges oder der Grundstücksveräußerung des ...
	9.3 Unbeschadet der Regelung in Ziffer 9.1 ist die RheinEnergie berechtigt, den Rahmenvertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende in Textform zu kündigen, wenn sich aus der Jahresverbrauchsabrechnung ergibt, dass der Kunde weniger als 6.000...
	9.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.
	9.5 Wird die Kündigung des Rahmenvertrages wirksam, führt dies automatisch auch zur zeitgleichen Beendigung aller zu diesem Rahmenvertrag abgeschlossenen Optionen, ohne dass es einer separaten Kündigung der Optionen bedarf.
	9.6 Sofern der Kunde eine bzw. mehrere Optionen mit Mindestlaufzeiten abgeschlossen hat, so wird die Kündigung des Rahmenvertrages erst dann wirksam, wenn sämtliche Mindestlaufzeiten der abgeschlossenen Optionen abgelaufen sind. Die vorstehende Regelu...
	9.7 Die Kündigung einer oder mehrerer Optionen hat nicht die Kündigung des Rahmenvertrages zur Folge. Im Falle der Kündigung einer oder mehrerer Optionen entfallen diese ersatzlos.
	9.8 Ein Lieferantenwechsel nach Beendigung des Vertrages wird unentgeltlich und zügig gewährt.
	10 Abrechnung, Rechnungsstellung, Zahlung
	10.1 Der Abrechnungszeitraum wird von der RheinEnergie festgelegt und beträgt in der Regel ein Jahr. Während des Abrechnungszeitraumes werden vom Kunden, außer bei monatlicher Rechnungsstellung, monatliche – in der Regel gleich bleibende – Abschlagsza...
	10.2 Wünscht der Kunde gemäß § 40 Abs. 3 EnWG eine unterjährige Rechnungsstellung, muss der Kunde die entsprechende Option aus dem Produktprogramm der RheinEnergie abschließen.
	10.3 Die Fälligkeitsdaten der Abschlags- bzw. Rechnungsbeträge werden dem Kunden mit der Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung und auf der Jahresabrechnung mitgeteilt.
	10.4 Gegen Ansprüche der RheinEnergie kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
	10.5 Mögliche Zahlungsweisen sind Lastschrifteinzug und Überweisung.
	11 Haftung
	Für Schäden, die dem Kunden durch eine Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung entstehen, gelten die Regelungen des § 6 Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV), soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschli...
	12 Verbraucherbeschwerden und Streitschlichtung
	12.1 Die RheinEnergie ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität der Belieferung mit Energie innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
	12.2 Wird der Verbraucherbeschwerde durch die RheinEnergie nicht abgeholfen, sind die Gründe schriftlich oder elektronisch darzulegen. Ist die Verbraucherbeschwerde damit erfolglos, ist der Kunde zur Beilegung der Streitigkeiten berechtigt, die Schlic...
	12.3 Die derzeit aktuelle Anschrift und die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sowie des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas sind in den „gesetzlichen Informationspflichten“ des Vertragsangebots zu finden.
	12.4 Gemäß § 41 Energiewirtschaftsgesetz gelten die Vorschriften zur Schlichtung in Ziffer 12.1 bis 12.3 nur für Haushaltskunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind.
	13 Schlussbestimmungen
	13.1 Schriftliche Erklärungen der RheinEnergie zum Vertragsabschluss, zur Vertragsänderung oder -beendigung bedürfen keiner Unterschrift, wenn sie vorgedruckt oder mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt sind.
	13.2 Die RheinEnergie weist darauf hin, dass alle zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen auf die Person des Kunden bezogenen Daten bei der RheinEnergie elektronisch gespeichert, verarbeitet und – soweit zur Vertragserfüllung oder aufgrund geset...

	RE_Heimvorteil-Option_Regelungen_Version04
	1 Leistungsbeschreibung
	Mit dem Abschluss der Heimvorteil-Option erhält der Kunde je Verbrauchsstelle mindestens zweimal jährlich ein Gutscheinheft.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Heimvorteil-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, FairRegio Erdgas plus, FairUno Strom plus, FairUno Erdgas plus, TradeRegio Strom plus, TradeRegio Erdgas plus,  TradeUno Strom plus, TradeUno Erdgas plus (...

	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Versand von Gutscheinheften an den Kunden beginnt mit der nächsten auf den Vertragsabschluss folgenden Ausgabe.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Heimvorteil-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Heimvorteil-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	Die Option ist kostenlos.

	6 Bedingungen zur Einlösung der Gutscheine
	6.1 Die RheinEnergie legt die Kooperationspartner, die Auswahl der Gutscheine und die Anzahl der Gutscheine für jede Ausgabe des Gutscheinheftes fest.
	6.2 Die Gutscheine können nur bei den teilnehmenden Kooperationspartnern eingelöst werden.
	6.3 Die Bedingungen zur Einlösung sind der Rückseite eines jeden Gutscheins zu entnehmen.

	7 Datenschutz
	7.1 Die RheinEnergie verkauft keine Daten und reicht diese auch nicht an die Kooperationspartner weiter.
	7.2 Zur Erstellung sowie zum Versand des Gutscheinheftes kann es notwendig sein, die Daten des Kunden an einen externen Dienstleister zu übermitteln. Die Daten des Kunden werden nur insoweit weitergegeben, als dies zur Durchführung, der Erstellung und...

	8  Laufzeit und Kündigung
	8.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	8.2 Die Option läuft unbefristet. Sie kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	8.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	8.4 Kündigt der Kunde seinen Rahmenvertrag und hat die Heimvorteil-Option gewählt, bleibt diese Option weiter bestehen, sofern noch ein weiterer Rahmenvertrag mit der RheinEnergie an dieser Verbrauchsstelle besteht.
	8.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	8.6 Nach Beendigung der Heimvorteil-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Online-Option_Regelungen_Version05
	1 Leistungsbeschreibung
	Mit dem Abschluss der Online-Option erklärt der Kunde sich bereit, seine komplette Kommunikation mit der RheinEnergie online abzuwickeln und erhält dafür einen Preisvorteil.
	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Online-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, FairRegio Erdgas plus, FairUno Strom plus, FairUno Erdgas plus, TradeRegio Strom plus, TradeRegio Erdgas plus,  TradeUno Strom plus, TradeUno Erdgas plus, Gemei...

	3 Vertragsabschluss der Option
	Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und per Mausklick bestätigtes oder ein vom Kunden unterschriebenes Angebotsformular und in beiden Fällen eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Erfolgt die A...

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Online-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Online-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	5.1 Nach Abschluss der Online-Option gewährt die RheinEnergie dem Kunden einen jährlichen pauschalen Vorteil. Umfasst der abgerechnete Zeitraum weniger oder mehr als 365 Tage, so wird der Vorteil zeitanteilig berechnet.
	5.2 Die Höhe des Vorteils ergibt sich aus dem Angebotsformular und ist abhängig davon, ob der Kunde an derselben Verbrauchsstelle Strom UundU Erdgas auf Grundlage jeweils eines Rahmenvertrages bezieht oder nur eine der beiden Sparten (Strom UoderU Erd...

	6 Preisänderungen
	7 Rechte und Pflichten des Kunden
	7.1 Der Kunde verpflichtet sich, seine Kommunikation mit der RheinEnergie bezüglich der Sparten Strom und Erdgas ausschließlich über den Online-Service der RheinEnergie auf www.rheinenergie.com oder über E-Mail abzuwickeln.
	7.2 Zur Sicherstellung dieses Kommunikationsweges und der Rechnungsstellung ist es erforderlich, dass der Kunde der RheinEnergie seine jeweils gültige E-Mail-Adresse mitteilt.
	7.3 Der Kunde hat die Verantwortung sicherzustellen, dass alle nötigen Voraussetzungen für den Empfang bzw. den Abruf der Rechnung geschaffen werden.

	8 Rechte und Pflichten der RheinEnergie
	8.1 Die RheinEnergie verpflichtet sich, dem Kunden die Verbrauchsabrechnung für alle Sparten, die er von der RheinEnergie bezieht (z. B. Strom, Erdgas, Wasser usw.) in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Die Rechnung wird entweder im pdf-For...
	8.2 Die elektronische Rechnung oder die Information zum Abrufen der Rechnung im Online-Service der RheinEnergie erhält der Kunde als E-Mail mit der Absender-Adresse service@rheinenergie.com. Bis auf weiteres erfolgt der Versand ohne elektronische Sign...
	8.3 Die RheinEnergie behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt das Gewähren des Online-Vorteils von der Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den Kunden abhängig zu machen. Über den Umstand und den Zeitpunkt wird die RheinEnergie den Kunden in ...
	8.4 Sollte der Kunde seinen Pflichten nach Ziffer 7 nicht nachkommen, so behält sich die RheinEnergie vor, die Option zu kündigen.

	9 Laufzeit und Kündigung
	9.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	9.2 Die Option läuft unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	9.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	9.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	9.5 Kündigt der Kunde seinen Rahmenvertrag in einer Sparte (Strom oder Erdgas) und hat die Online-Option gewählt, bleibt diese Option weiter bestehen, sofern noch ein weiterer Rahmenvertrag in der jeweils anderen Sparte an dieser Verbrauchsstelle best...
	9.6 Nach Beendigung der Online-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Öko-Option_Strom_Version03
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Öko-Option Strom bietet dem Kunden die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und seinen Strombedarf vollständig aus regenerativen Energien zu decken.
	1.2 Die vom Kunden verbrauchten Strommengen werden von der RheinEnergie ausschließlich aus erneuerbaren Quellen nachgekauft. Ein entsprechender Strombezug der RheinEnergie wird regelmäßig von unabhängigen Gutachtern geprüft. Diesbezügliche Zertifikate...
	1.3 Der Kunde ist verpflichtet, vor Nutzung eines Gütesiegels, z. B. zu Werbezwecken, eine gesonderte Erklärung zur Einhaltung vorgegebener Bedingungen des jeweiligen Zertifizierers zu unterzeichnen. Diese Erklärung kann der Kunde formlos bei der Rhei...

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Öko-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus, Business Strom plus und Business Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1  Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach ...

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Öko-Option Strom und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Öko-Option Strom, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	5.1 Für die gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) zahlt der Kunde auf die jeweils gültigen Arbeitspreise des zugehörigen Rahmenvertrages einen pauschalen Aufschlag pro kWh in der im Angebotsformular angegebenen Höhe.
	5.2 Der jeweils gültige Grundpreis des zugehörigen Rahmenvertrages wird weiterhin in gleicher Höhe berechnet.

	6 Preisänderungen
	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	7.2 Die Option läuft unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.5 Nach Beendigung der Öko-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Öko-Option_Gas_Version02
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Öko-Option Erdgas bietet dem Kunden die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und seinen Erdgasverbrauch umweltbewusst zu gestalten.
	1.2 Für die vom Kunden verbrauchten Erdgasmengen erwirbt die RheinEnergie im gleichen Umfang COR2R-Gutschriften aus nachgeprüften, weltweiten COR2R-Minderungsprojekten. Somit wird der bei der Verbrennung von Erdgas beim Kunden entstehende COR2R-Aussto...
	1.3 Der Bedarf an COR2R-Gutschriften für den entsprechenden Erdgasverbrauch des Kunden (Verbrennung in der Kundenanlage ohne Vorkette) wird mit Hilfe eines Umrechnungsfaktors ermittelt. Der Faktor beträgt derzeit 201,6 kg COR2R für 1000 kWh Erdgasverb...
	1.4 Der Kunde ist verpflichtet, vor Nutzung eines Gütesiegels, z. B. zu Werbezwecken, eine gesonderte Erklärung zur Einhaltung vorgegebener Bedingungen des jeweiligen Zertifizierers zu unterzeichnen. Diese Erklärung kann der Kunde formlos bei der Rhei...

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Öko-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Erdgas plus, Business Erdgas plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Vertragsabschluss der Option
	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Öko-Option Erdgas und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Öko-Option Erdgas, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	5.1 Für die gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) zahlt der Kunde auf die jeweils gültigen Arbeitspreise des Rahmenvertrages einen pauschalen Aufschlag pro kWh in der im Angebotsformular angegebenen Höhe.
	5.2 Der jeweils gültige Grundpreis des Rahmenvertrages wird weiterhin in gleicher Höhe berechnet.

	6 Preisänderungen
	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	7.2 Die Option läuft unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.5 Nach Beendigung der Öko-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Konstant_2017_Option_Strom_Version1_01.15
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Konstant 2017-Option bietet dem Kunden eine Strompreisgarantie bis zum 31.12.2017 – gemäß den Regelungen der Ziffer 5.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Konstant 2017-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Abschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Abschluss der Konstant 2017-Option ist nicht möglich in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte Strom.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Konstant 2017-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2017-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertr...

	5 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen
	5.1 Die Preisgarantie der Konstant 2017-Option bezieht sich auf den im Angebotsformular gemäß Ziffer 3.1 genannten Grund- und Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages mit dem Preisstand 01.04.2015.
	5.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7 der Regelungen zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit ausgeschlossen. Daher wird der Kunde während der Laufzeit der Konstant 2017-Option über etwaige Preisänderungen seines Rahmenvertrages, die sich ...
	5.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages bleiben von der Strompreisgarantie unberührt.

	6 Laufzeit und Kündigung
	6.1 Die Laufzeit der Konstant 2017-Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 (Vertragsbeginn), frühestens jedoch zum 01.04.2015.
	6.2 Die Option endet automatisch zum 31.12.2017, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Konstant 2017-Option Strom vorzeitig zum 31.12.2016 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 30.11.2016...
	6.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	6.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	6.5 Nach Beendigung der Konstant 2017-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Konstant_2017_Option_Erdgas_02.2015
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Konstant 2017-Option bietet dem Kunden eine Erdgaspreisgarantie bis zum 30.09.2017 – gemäß den Regelungen der Ziffer 5.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Konstant 2017-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Erdgas plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Abschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Abschluss der Konstant 2017-Option ist nicht möglich in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte Erdgas.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Konstant 2017-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2017-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertr...

	5 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen
	5.1 Die Preisgarantie der Konstant 2017-Option bezieht sich auf den im Angebotsformular gemäß Ziffer 3.1 genannten Grund- und Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages mit dem Preisstand 01.04.2011.
	5.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7 der Regelungen zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit ausgeschlossen. Daher wird der Kunde während der Laufzeit der Konstant 2017-Option über etwaige Preisänderungen seines Rahmenvertrages, die sich ...
	5.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages bleiben von der Erdgaspreisgarantie unberührt.

	6 Laufzeit und Kündigung
	6.1 Die Laufzeit der Konstant 2017-Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 (Vertragsbeginn).
	6.2 Die Option endet automatisch zum 30.09.2017, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Konstant 2017-Option Erdgas vorzeitig zum 28.02.2017 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 31.01.201...
	6.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	6.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	6.5 Nach Beendigung der Konstant 2017-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_CleverWeb-Option_Strom_Trade_Version04
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Soweit ein Kunde bereits über einen Rahmenvertrag TradeRegio Strom plus verfügt bzw. diesen zeitgleich mit dieser Option abschließt, bietet ihm der Abschluss der CleverWeb-Option die Möglichkeit, durch Verlagerung seines Stromverbrauchs in lastschwache
	1.2 Als Hauptzeit im Rahmen dieser Option gilt die Zeit von Montag bis Freitag, jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Als Nebenzeit gelten die übrigen Zeiten, d. h. die Zeit von Montag bis Freitag, jeweils 20:00 Uhr bis zum nächsten Tag 8:00 Uhr sowie das Wo
	1.3 Mit Abschluss der CleverWeb-Option erhält der Kunde außerdem die Möglichkeit, seine Verbrauchsdaten in einem gesicherten Internetportal einzusehen. Dazu werden die Zählerstände der entsprechenden Zähler aufbereitet und dem Kunden in Form von Verbrauchs
	1.4 Die Verbrauchsdaten werden bei Stromzählern als Viertelstundenwerte dargestellt. Sie stehen dem Kunden jeweils bis spätestens 6:00 Uhr morgens für den Vortag zur Verfügung, sofern keine technischen Störungen, z. B. in der Datenübertragung im GSM-Netz, 
	1.5 Zwischen den Werten des Zählers und des Internetportals kann es aus technischen Gründen zu marginalen Abweichungen kommen. Eine rechtliche Verbindlichkeit besteht nur für die Werte, die direkt vom Zähler angezeigt werden. Diese werden auch der Abrechnu
	1.6 Das Internetportal bietet dem Kunden neben der Verbrauchsvisualisierung außerdem Analysefunktionen (z. B. monatliche, tägliche und stündliche Auswertung der Verbräuche) sowie Energiespartipps.

	2 Voraussetzungen
	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1 Über den Eingang des vom Kunden vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Angebotsformulars bei der RheinEnergie erhält der Kunde eine Eingangsbestätigung. Die Eingangsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Zugang des unterschri
	3.2 Daraufhin wird die RheinEnergie unverzüglich einen Techniker beauftragen, der die zählertechnischen Voraussetzungen gemäß Ziffer 2 beim Kunden vor Ort überprüft sowie nötigenfalls und sofern möglich die installierte Zählertechnik umbaut/austauscht. Gle
	3.3 Der Vertragsabschluss der Option kommt nach Vorliegen aller in Ziffern 2 und 3.2 genannten Voraussetzungen durch eine Vertragsbestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. In dieser Bestätigung wird dem Kunden der Laufzeitbeginn der Option mitgete
	3.4 Der Kunde erhält nach Abschluss dieser Option unverzüglich seine Zugangsdaten für das Webportal per Post zugesandt.
	3.5 Wenn die technischen Grundvoraussetzungen (z. B. GPRS-Empfang vor Ort möglich) nicht gegeben sind und keine Alternativlösung unter vertretbaren Kosten realisiert werden kann, ist ein Abschluss der CleverWeb-Option nicht möglich. Der Kunde erhält in die
	3.6 Der Abschluss der CleverWeb-Option ist nicht möglich in Verbindung mit anderen zeitvariablen Tarifen.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages TradeRegio Strom plus.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur CleverWeb-Option Strom und die Regelungen zum Rahmenvertrag TradeRegio Strom plus im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur CleverWeb-Option Strom, 2. Regel

	5 Beauftragung von Messstellenbetreiber und Messdienstleister
	6  Rechte und Pflichten der RheinEnergie
	6.1 Der Messstellenbetreiber stellt dem Kunden die notwendige Zähler- und Kommunikationstechnik zur Verfügung. Sie geht nicht in das Eigentum des Kunden über.
	6.2 Die Maßnahmen zur Installation und Wartung der Zähler- und Kommunikationstechnik im Hause werden durch Mitarbeiter der RheinEnergie oder einen durch die RheinEnergie beauftragten Dienstleister durchgeführt.
	6.3 Die RheinEnergie behält sich in Ausnahmefällen (z. B. bei Beratungsbedarf beim Kunden) das Recht vor, nach vorheriger Zustimmung durch den Kunden Zugriff auf den zugangsgeschützten Webbereich des Kunden zu nehmen.
	6.4 Bei der Datenübermittlung innerhalb des GSM-Netzes kann es zu Störungen, z. B. durch Wartungsarbeiten des Mobilfunknetzbetreibers kommen. In diesen Fällen kann es sein, dass die Verbrauchsdaten nicht zeitgerecht übertragen werden. Die RheinEnergie hat �

	7 Rechte und Pflichten des Kunden
	7.1 Der Kunde bestätigt mit Abschluss dieser Option, dass die RheinEnergie die Verbrauchsdaten speichern und zur Rechnungslegung heranziehen darf.
	7.2 Für die Installation und Wartung der technischen Komponenten (Zähler, Display, etc.) gemäß Ziffer 6.2 gewährt der Kunde den Mitarbeitern der RheinEnergie oder beauftragten Dienstleistern den Zutritt zu den entsprechenden Einrichtungen bzw. der Wohnung �

	8 Datenschutz und Datennutzung
	8.1 Die RheinEnergie wird die bei der Nutzung ihrer Webportal-Dienste anfallenden personenbezogenen Daten datenschutzgerecht verarbeiten und sichern. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Bet�
	8.2 Die übrigen Daten werden nur für unternehmenseigene Zwecke (Verfahrensverbesserung, Statistiken, Kundenbetreuung) genutzt und ebenfalls nicht an Dritte weitergegeben.

	9 Entgelte
	9.1 Der Kunde zahlt nach Vertragsabschluss der Option mit der nächsten Jahresabrechnung für den ersten Zähler (Smart Meter) einen einmaligen pauschalen Einrichtungspreis (EP) gemäß Angebotsformular. Hiermit sind die der RheinEnergie entstehenden Kosten für�
	9.2 Für jeden weiteren in die Option aufzunehmenden Smart Meter der Sparte Strom zahlt der Kunde einen reduzierten pauschalen Einrichtungspreis gemäß Angebotsformular.
	9.3 Für die in der Hauptzeit gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) zahlt der Kunde die jeweils gültigen Arbeitspreise des Rahmenvertrages TradeRegio Strom plus.
	9.4 Für die in der Nebenzeit gelieferte Arbeit in kWh zahlt der Kunde die jeweils gültigen Arbeitspreise des Rahmenvertrages TradeRegio Strom plus reduziert um einen pauschalen Vorteil pro kWh in der im Angebotsformular angegebenen Höhe.
	9.5 Darüber hinaus zahlt der Kunde für den ersten Smart Meter einen pauschalen jährlichen Aufschlag auf den jeweils gültigen Grundpreis des Rahmenvertrages TradeRegio Strom plus in der im Angebotsformular angegebenen Höhe. Für jeden weiteren Smart Meter ge�

	10 Preisänderungen
	11 Haftung
	11.1 Die verschuldensabhängige Haftung der RheinEnergie für die Richtigkeit und Verfügbarkeit der Verbrauchsdaten ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist sie zudem beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren�
	11.2 Soweit die Haftung der RheinEnergie ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der in Ziffer 11.1 letzter Satz genannten Personen.

	12  Laufzeit und Kündigung
	12.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum.
	12.2 Die Option hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, die mit dem in der Bestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum beginnt. Sie kann von beiden Vertragspartnern erstmals mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem die Mindestl�
	12.3 Andernfalls verlängert sich die Option unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	12.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB sowie die vorzeitige Beendigung nach Ziffer 12.7 bleiben unberührt.
	12.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	12.6 Im Falle einer Kündigung und Beendigung der Option wird die RheinEnergie die Kommunikationsstrecke unterbrechen. Dem Kunden stehen dann seine Verbrauchsdaten nur noch über die regelmäßige Verbrauchsabrechnung zur Verfügung. Die RheinEnergie behält sic�
	12.7 Im Falle des Widerrufs der gemäß § 21e Abs. 5 EnWG zu erteilenden ZustimmungP1)P des Kunden endet die Option, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Widerruf. Die RheinEnergie wird in diesem Fall den Smart Meter auf eigene Kosten ausbauen und du�


	RE_Regelungen_CleverWeb-Option_Gas_Trade_Version04
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Soweit die Voraussetzungen der Ziffer 2 vorliegen, bietet ihm der Abschluss der CleverWeb-Option die Möglichkeit, seine Verbrauchsdaten in einem gesicherten Internetportal einzusehen. Dazu werden die Zählerstände der entsprechenden Zähler aufbereitet u
	1.2 Die Verbrauchsdaten werden bei Gaszählern als Stundenwerte dargestellt. Sie stehen dem Kunden jeweils bis spätestens 6:00 Uhr morgens für den Vortag zur Verfügung, sofern keine technischen Störungen, z. B. in der Datenübertragung im GSM-Netz, vorliegen
	1.3 Zwischen den Werten des Zählers und des Internetportals kann es aus technischen Gründen zu marginalen Abweichungen kommen. Eine rechtliche Verbindlichkeit besteht nur für die Werte, die direkt vom Zähler angezeigt werden. Diese werden auch der Abrechnu
	1.4 Das Internetportal bietet dem Kunden neben der Verbrauchsvisualisierung außerdem Analysefunktionen (z. B. monatliche, tägliche und stündliche Auswertung der Verbräuche) sowie Energiespartipps.

	2 Voraussetzungen
	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1 Über den Eingang des vom Kunden vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Angebotsformulars bei der RheinEnergie erhält der Kunde eine Eingangsbestätigung. Die Eingangsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Zugang des unterschri
	3.2 Daraufhin wird die RheinEnergie unverzüglich einen Techniker beauftragen, der die zählertechnischen Voraussetzungen gemäß Ziffer 2 beim Kunden vor Ort überprüft sowie nötigenfalls und sofern möglich die installierte Zählertechnik umbaut/austauscht. Der
	3.3 Der Vertragsabschluss der Option kommt nach Vorliegen aller in Ziffern 2 und 3.2 genannten Voraussetzungen durch eine Vertragsbestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. In dieser Bestätigung wird dem Kunden der Laufzeitbeginn der Option mitgete
	3.4 Der Kunde erhält nach Abschluss dieser Option unverzüglich seine Zugangsdaten für das Webportal per Post zugesandt.
	3.5 Wenn die technischen Grundvoraussetzungen (z. B. GPRS-Empfang vor Ort möglich) nicht gegeben sind und keine Alternativlösung unter vertretbaren Kosten realisiert werden kann, ist ein Abschluss der CleverWeb-Option nicht möglich. Der Kunde erhält in die
	3.6 Der Abschluss der CleverWeb-Option ist nicht möglich in Verbindung mit anderen zeitvariablen Tarifen.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages TradeRegio Erdgas plus.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur CleverWeb-Option Erdgas und die Regelungen zum Rahmenvertrag TradeRegio Erdgas plus im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur CleverWeb-Option Erdgas, 2. Re

	5 Beauftragung von Messstellenbetreiber und Messdienstleister
	6 Rechte und Pflichten der RheinEnergie
	6.1 Der Messstellenbetreiber stellt dem Kunden die notwendige Zähler- und Kommunikationstechnik zur Verfügung. Sie geht nicht in das Eigentum des Kunden über.
	6.2 Die Maßnahmen zur Installation und Wartung der Zähler- und Kommunikationstechnik im Hause werden durch Mitarbeiter der RheinEnergie oder einen durch die RheinEnergie beauftragten Dienstleister durchgeführt.
	6.3 Die RheinEnergie behält sich in Ausnahmefällen (z. B. bei Beratungsbedarf beim Kunden) das Recht vor, nach vorheriger Zustimmung durch den Kunden Zugriff auf den zugangsgeschützten Webbereich des Kunden zu nehmen.
	6.4 Bei der Datenübermittlung innerhalb des GSM-Netzes kann es zu Störungen, z. B. durch Wartungsarbeiten des Mobilfunknetzbetreibers kommen. In diesen Fällen kann es sein, dass die Verbrauchsdaten nicht zeitgerecht übertragen werden. Die RheinEnergie hat �

	7 Rechte und Pflichten des Kunden
	7.1 Der Kunde bestätigt mit Abschluss dieser Option, dass die RheinEnergie die Verbrauchsdaten speichern und zur Rechnungslegung heranziehen darf.
	7.2 Für die Installation und Wartung der technischen Komponenten (Zähler, Display, etc.) gemäß Ziffer 6.2 gewährt der Kunde den Mitarbeitern der RheinEnergie oder beauftragten Dienstleistern den Zutritt zu den entsprechenden Einrichtungen bzw. der Wohnung �

	8 Datenschutz und Datennutzung
	8.1 Die RheinEnergie wird die bei der Nutzung ihrer Webportal-Dienste anfallenden personenbezogenen Daten datenschutzgerecht verarbeiten und sichern. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Bet�
	8.2 Die übrigen Daten werden nur für unternehmenseigene Zwecke (Verfahrensverbesserung, Statistiken, Kundenbetreuung) genutzt und ebenfalls nicht an Dritte weitergegeben.

	9 Entgelte
	9.1 Der Kunde zahlt nach Vertragsabschluss der Option mit der nächsten Jahresabrechnung für jeden Gas-Zähler (Smart Meter) einen einmaligen pauschalen Einrichtungspreis (EP) gemäß Angebotsformular. Hiermit sind die der RheinEnergie entstehenden Kosten für �
	9.2 Darüber hinaus zahlt der Kunde für jeden Smart Meter einen pauschalen jährlichen Aufschlag auf den jeweils gültigen Grundpreis des Rahmenvertrages TradeRegio Erdgas plus in der im Angebotsformular angegebenen Höhe. Der pauschale Aufschlag auf den Grund�

	10 Preisänderungen
	11 Haftung
	11.1 Die verschuldensabhängige Haftung der RheinEnergie für die Richtigkeit und Verfügbarkeit der Verbrauchsdaten ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist sie zudem beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren�
	11.2 Soweit die Haftung der RheinEnergie ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der in Ziffer 11.1 letzter Satz genannten Personen.

	12 Laufzeit und Kündigung
	12.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum.
	12.2 Die Option hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, die mit dem in der Bestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum beginnt. Sie kann von beiden Vertragspartnern erstmals mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem die Mindestl�
	12.3 Andernfalls verlängert sich die Option unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	12.4 Eine Kündigung des Rahmenvertrages TradeRegio Strom plus und/oder der CleverWeb-Option Strom hat die zeitgleiche Beendigung dieser Option zu Folge.
	12.5 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB sowie die vorzeitige Beendigung nach Ziffer 12.8 bleiben unberührt.
	12.6 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	12.7 Im Falle einer Kündigung und Beendigung der Option wird die RheinEnergie die Kommunikationsstrecke unterbrechen. Dem Kunden stehen dann seine Verbrauchsdaten nur noch über die regelmäßige Verbrauchsabrechnung zur Verfügung. Die RheinEnergie behält sic�
	12.8 Im Falle des Widerrufs der gemäß § 21e Abs. 5 EnWG zu erteilenden ZustimmungP1)P des Kunden endet die Option, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Widerruf. Die RheinEnergie wird in diesem Fall den Smart Meter auf eigene Kosten ausbauen und du�


	RE_Regelungen_Stichtag_Option_V01
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Stichtag-Option bietet dem Kunden die Möglichkeit, das Datum (Stichtag) seiner Jahresverbrauchsabrechnung selbst festzulegen. Infolgedessen ändert der Kunde damit auch sein Abrechnungsjahr entsprechend. Die Jahresverbrauchsabrech...

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Stichtag-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Erdgas plus, Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Pflichten des Kunden
	3.1 Der Kunde muss auf dem Angebotsformular das gewünschte Datum für die Jahresverbrauchsabrechnung mitteilen.
	3.2 Durch Abschluss dieser Option verpflichtet sich der Kunde, die zur Abrechnung benötigten Zählerstände selbst abzulesen und der RheinEnergie unaufgefordert mitzuteilen. Der Zählerstand muss bis zum siebten Kalendertag nach dem gewünschten Datum für...
	3.3 Kommt der Kunde der Verpflichtung nach Ziffer 3.2 nicht oder nicht rechtzeitig nach, so ist die RheinEnergie berechtigt, die zur Abrechnung benötigten Werte auf Grundlage der bis dahin bei der RheinEnergie vorliegenden Daten rechnerisch zu ermitteln.
	3.4 Übermittelt der Kunde die benötigten Zählerstände erst nach dem festgelegten Termin von sieben Kalendertagen, so besteht für die RheinEnergie keine Verpflichtung eine Rechnungskorrektur durchzuführen, auch wenn die abgelesenen Zählerstände von den...

	4 Vertragsabschluss der Option
	4.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	4.2 Der Abschluss der Stichtag-Option ist nicht möglich in Verbindung mit der Option Unterjährige Abrechnung.

	5 Umstellung des Abrechnungszeitraums
	5.1 Nach Abschluss der Option wird der Abrechnungszeitraum des Kunden geändert. Damit durch diese Änderung das bisherige Abrechnungsjahr nicht deutlich länger als 365 Tage dauert, führt dies einmalig zu verkürzten Abrechnungszeiträumen nach Ziffer 5.2...
	5.2 Liegt nach dem Abschluss der Option noch ein Abrechnungszeitpunkt des bisherigen Abrechnungsjahrs vor dem Beginn des gewünschten Abrechnungszeitraums, so wird der Zeitraum nach der letzten von der RheinEnergie vorgegebenen Abrechnung bis zum Begin...
	5.3 Liegt nach dem Abschluss der Option kein Abrechnungszeitpunkt des bisherigen Abrechnungsjahrs mehr vor dem Beginn des gewünschten Abrechnungszeitraums, so wird der aktuelle Zeitraum ab Beginn des bisherigen Abrechnungsjahres bis zum Beginn des gew...

	6 Vertragsbestandteile
	6.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	6.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Stichtag-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Stichtag-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	7 Entgelte
	8 Preisänderung
	Das Entgelt versteht sich als Festpreis. Während der Laufzeit der Option findet keine Änderung der Entgelthöhe statt.
	9 Laufzeit und Kündigung
	9.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 4.1 (Vertragsbeginn).
	9.2 Die Option hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, die mit dem in der Bestätigung gemäß Ziffer 4.1 genannten Datum beginnt. Sie kann von beiden Vertragspartnern erstmals mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem die Mind...
	9.3 Wird die Stichtag-Option nicht zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt, verlängert sich die Option unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	9.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	9.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	9.6 Nach Beendigung der Stichtag-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt. Der Abrechnung...
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	StromGVV_2014_M
	GasGVV_2014_M
	Anlage_4_Ergänzende_Bedingungen_StromGVV_201204
	Abrechnung und Abschlagszahlung (§§ 12, 13 StromGVV)
	Zahlungsweise (§ 16 StromGVV)
	Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (§§ 17, 19 StromGVV)
	Umsatzsteuer
	Inkrafttreten

	Anlage_6_Ergänzende_Bedingungen_GasGVV_201001
	Abrechnung und Abschlagszahlung (§§ 12, 13 GasGVV)
	Zahlungsweise (§ 16 GasGVV)
	Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (§§ 17, 19 GasGVV)
	Umsatzsteuer
	Inkrafttreten

	RE_Regelungen_Konstant_2017_Option_Strom_Version2.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	Der Abschluss der Konstant 2017-Option bietet dem Kunden eine Strompreisgarantie bis zum 31.12.2017 – gemäß den Regelungen der Ziffer 5.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Konstant 2017-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Abschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Abschluss der Konstant 2017-Option ist nicht möglich in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte Strom.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Konstant 2017-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2017-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertr...

	5 Entgelte
	5.1 Für die in Ziffer 1 beschriebene Leistung zahlt der Kunde einen pauschalen Aufschlag auf den Grundpreis des Rahmenvertrages in der im Angebotsformular angegebenen Höhe in Euro/Jahr. Der Aufschlag ist verbrauchsunabhängig und wird zeitanteilig bere...
	5.2 Für die gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) erhält der Kunde auf die jeweils gültigen Nettoarbeitspreise des Rahmenvertrages einen pauschalen Vorteil pro kWh in der im Angebotsformular angegebenen Höhe.

	6 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen
	6.1 Die Preisgarantie der Konstant 2017-Option bezieht sich auf den im Angebotsformular gemäß Ziffer 3.1 genannten Grund- und Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages mit dem Preisstand 01.04.2013 (Gemeinschaftsstrom plus 01.05.2014).
	6.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7 der Regelungen zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit ausgeschlossen. Daher wird der Kunde während der Laufzeit der Konstant 2017-Option über etwaige Preisänderungen seines Rahmenvertrages, die sich ...
	6.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages bleiben von der Strompreisgarantie unberührt.

	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Konstant 2017-Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 (Vertragsbeginn).
	7.2 Die Option endet automatisch zum 31.12.2017, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Konstant 2017-Option Strom vorzeitig zum 31.08.2017 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 31.07.2017...
	7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.5 Nach Beendigung der Konstant 2017-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.
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	RE_Online-Option_Regelungen_Version04.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	Mit dem Abschluss der Online-Option erklärt der Kunde sich bereit, seine komplette Kommunikation mit der RheinEnergie online abzuwickeln und erhält dafür einen Preisvorteil.
	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Online-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, FairRegio Erdgas plus, FairUno Strom plus, FairUno Erdgas plus, TradeRegio Strom plus, TradeRegio Erdgas plus,  TradeUno Strom plus, TradeUno Erdgas plus, Gemeinscha

	3 Vertragsabschluss der Option
	Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und per Mausklick bestätigtes oder ein vom Kunden unterschriebenes Angebotsformular und in beiden Fällen eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Erfolgt die A...

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Online-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Online-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	5.1 Nach Abschluss der Online-Option gewährt die RheinEnergie dem Kunden einen jährlichen pauschalen Vorteil. Umfasst der abgerechnete Zeitraum weniger oder mehr als 365 Tage, so wird der Vorteil zeitanteilig berechnet.
	5.2 Die Höhe des Vorteils ergibt sich aus dem Angebotsformular und ist abhängig davon, ob der Kunde an derselben Verbrauchsstelle Strom und Erdgas auf Grundlage jeweils eines Rahmenvertrages bezieht oder nur eine der beiden Sparten (Strom oder Erdgas).

	6 Preisänderungen
	7 Rechte und Pflichten des Kunden
	7.1 Der Kunde verpflichtet sich, seine Kommunikation mit der RheinEnergie bezüglich der Sparten Strom und Erdgas ausschließlich über den Online-Service der RheinEnergie auf www.rheinenergie.com oder über E-Mail abzuwickeln.
	7.2 Zur Sicherstellung dieses Kommunikationsweges und der Rechnungsstellung ist es erforderlich, dass der Kunde der RheinEnergie seine jeweils gültige E-Mail-Adresse mitteilt.
	7.3 Der Kunde hat die Verantwortung sicherzustellen, dass alle nötigen Voraussetzungen für den Empfang bzw. den Abruf der Rechnung geschaffen werden.

	8 Rechte und Pflichten der RheinEnergie
	8.1 Die RheinEnergie verpflichtet sich, dem Kunden die Verbrauchsabrechnung für alle Sparten, die er von der RheinEnergie bezieht (z. B. Strom, Erdgas, Wasser usw.) in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Die Rechnung wird entweder im pdf-Format p
	8.2 Die elektronische Rechnung oder die Information zum Abrufen der Rechnung im Online-Service der RheinEnergie erhält der Kunde als E-Mail mit der Absender-Adresse service@rheinenergie.com. Bis auf weiteres erfolgt der Versand ohne elektronische Signatur.
	8.3 Die RheinEnergie behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt das Gewähren des Online-Vorteils von der Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den Kunden abhängig zu machen. Über den Umstand und den Zeitpunkt wird die RheinEnergie den Kunden in einem
	8.4 Sollte der Kunde seinen Pflichten nach Ziffer 7 nicht nachkommen, so behält sich die RheinEnergie vor, die Option zu kündigen.

	9 Laufzeit und Kündigung
	9.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	9.2 Die Option läuft unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	9.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	9.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	9.5 Kündigt der Kunde seinen Rahmenvertrag in einer Sparte (Strom oder Erdgas) und hat die Online-Option gewählt, bleibt diese Option weiter bestehen, sofern noch ein weiterer Rahmenvertrag in der jeweils anderen Sparte an dieser Verbrauchsstelle besteht. 
	9.6 Nach Beendigung der Online-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.
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	RE_Regelungen_Konstant_2018_Option_Strom_01.2016.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	Der Abschluss der Konstant 2018-Option bietet dem Kunden eine Strompreisgarantie bis zum 31.12.2018 – gemäß den Regelungen der Ziffer 5.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Konstant 2018-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Abschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Abschluss der Konstant 2018-Option ist nicht möglich in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte Strom.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Konstant 2018-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2018-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertr...

	5 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen
	5.1 Die Preisgarantie der Konstant 2018-Option bezieht sich auf den im Angebotsformular genannten Grund- und Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages mit dem Preisstand 01.04.2016.
	5.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7 der Regelungen zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit ausgeschlossen. Daher wird der Kunde während der Laufzeit der Konstant 2018-Option über etwaige Preisänderungen seines Rahmenvertrages, die sich ...
	5.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages bleiben von der Strompreisgarantie unberührt.

	6 Laufzeit und Kündigung
	6.1 Die Laufzeit der Konstant 2018-Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 (Vertragsbeginn), frühestens jedoch zum 01.04.2016.
	6.2 Die Option endet automatisch zum 31.12.2018, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Konstant 2018-Option Strom vorzeitig zum 31.12.2017 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 30.11.2017...
	6.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	6.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	6.5 Nach Beendigung der Konstant 2018-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Konstant_2018_Option_Erdgas_12.2015.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Konstant 2018-Option bietet dem Kunden eine Erdgaspreisgarantie bis zum 30.09.2018 – gemäß den Regelungen der Ziffer 5.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Konstant 2018-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Erdgas plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Abschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Abschluss der Konstant 2018-Option ist nicht möglich in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte Erdgas.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Konstant 2018-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2018-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertr...

	5 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen
	5.1 Die Preisgarantie der Konstant 2018-Option bezieht sich auf den im Angebotsformular genannten Grund- und Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages mit dem Preisstand vom 01.04.2016.
	5.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7 der Regelungen zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit ausgeschlossen. Daher wird der Kunde während der Laufzeit der Konstant 2018-Option über etwaige Preisänderungen seines Rahmenvertrages, die sich ...
	5.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages bleiben von der Erdgaspreisgarantie unberührt.

	6 Aufschläge / Vorteile
	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Konstant 2018-Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 (Vertragsbeginn).
	7.2 Die Option endet automatisch zum 30.09.2018, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Konstant 2018-Option Erdgas vorzeitig zum 31.12.2017 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 30.11.201...
	7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.5 Nach Beendigung der Konstant 2018-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und den dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.
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	RE_Regelungen_Konstant_2018_Option_Erdgas_08.2016_V2.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Konstant 2018-Option bietet dem Kunden eine Erdgaspreisgarantie bis zum 30.09.2018 – gemäß den Regelungen der Ziffer 5.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Konstant 2018-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Erdgas plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Abschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Abschluss der Konstant 2018-Option ist nicht möglich in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte Erdgas.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Konstant 2018-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2018-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertr...

	5 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen
	5.1 Die Preisgarantie der Konstant 2018-Option bezieht sich auf den im Angebotsformular genannten Grund- und Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages mit dem Preisstand vom 01.04.2016.
	5.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7 der Regelungen zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit ausgeschlossen. Daher wird der Kunde während der Laufzeit der Konstant 2018-Option über etwaige Preisänderungen seines Rahmenvertrages, die sich ...
	5.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages bleiben von der Erdgaspreisgarantie unberührt.

	6 Aufschläge / Vorteile
	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Konstant 2018-Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 (Vertragsbeginn).
	7.2 Die Option endet automatisch zum 30.09.2018, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Konstant 2018-Option Erdgas vorzeitig zum 31.07.2018 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 30.06.201...
	7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.5 Nach Beendigung der Konstant 2018-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und den dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Konstant_2018XL_Option_Strom_08.2016.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	Der Abschluss der Konstant 2018 XL-Option bietet dem Kunden eine Strompreisgarantie bis zum 31.03.2019 – gemäß den Regelungen der Ziffer 5.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Konstant 2018 XL-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Abschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Z...
	3.2 Der Abschluss der Konstant 2018 XL-Option ist nicht möglich in Verbindung mit weiteren Festpreis-Optionen in der Sparte Strom.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Konstant 2018 XL-Option und die Regelungen zum Rahmen-vertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Konstant 2018 XL-Option, 2. Regelungen zum Rahm...

	5 Preise, Preisänderungen und Preisinformationen
	5.1 Die Preisgarantie der Konstant 2018 XL-Option bezieht sich auf den im Angebotsformular genannten Grund- und Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages mit dem Preisstand 01.04.2016.
	5.2 Änderungen der Preise nach Ziffer 7 der Regelungen zum Rahmenvertrag sind während der Optionslaufzeit ausgeschlossen. Daher wird der Kunde während der Laufzeit der Konstant 2018 XL-Option über etwaige Preisänderungen seines Rahmenvertrages, die si...
	5.3 Anpassungen der Preise des Rahmenvertrages wegen Neueinführung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen gemäß Ziffer 8 des jeweiligen Rahmenvertrages bleiben von der Strompreisgarantie unberührt.

	6 Laufzeit und Kündigung
	6.1 Die Laufzeit der Konstant 2018 XL-Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 3.1 (Vertragsbeginn), frühestens jedoch zum 01.10.2016.
	6.2 Die Option endet automatisch zum 31.03.2019, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Konstant 2018 XL-Option Strom vorzeitig zum 30.09.2018 zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss bis 31.08.2...
	6.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	6.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	6.5 Nach Beendigung der Konstant 2018 XL-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Heim-TankE-Option.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Mit dem Abschluss der Heim-TankE-Option erwirbt der Kunde die Ladestation MENNEKES AMTRON® Xtra 11 (mit der Bestellnummer 1344401) für Elektroautos (Wallbox).
	1.2 Die Wallbox wird von RheinEnergie unter Beauftragung eines dafür geeigneten Fachhandwerkers an der Verbrauchsstelle des Kunden montiert, in Betrieb genommen und geprüft. Die Verbrauchsdaten der Wallbox sind jederzeit vom Kunden mit einer hierfür v...

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.3 mit der RheinEnergie für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Ebenso wird für den Abschluss vorausgesetzt, dass ein vorheriger Heim-TankE-Check durch den von RheinEnergie beauftragten Fachhandwerker erfolgreich verlaufen ist.
	2.3 Die Heim-TankE-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt nach Vorliegen aller Voraussetzungen durch ein vom Kunden vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsformular und eine Bestätigung der RheinEnergie in Textform zustande. Die Vertragsbestätigung geht dem Ku...
	3.2 Sollte der Kunde den Vertragsabschluss innerhalb der gesetzlichen Frist widerrufen, trägt er die im Angebotsformular mitgeteilten Kosten für den Heim-TankE-Check.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Heim-TankE-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Heim-TankE-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	5.1 Für die in Ziffer 1 beschriebenen Leistungen zahlt der Kunde einen pauschalen Aufschlag auf den Grundpreis des Rahmenvertrages in der im Angebotsformular angegebenen Höhe in Euro/Jahr. Der Aufschlag ist verbrauchsunabhängig und wird zeitanteilig b...
	5.2 Der jeweils gültige Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages bleibt vom Aufschlag gemäß Ziffer 5.1 unberührt.

	6 Preisänderungen
	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung/Änderungsmittelung gemäß Ziffer 3.2 (Vertragsbeginn) genannten Datum.
	7.2 Die Option endet automatisch 24 Monate nach Vertragsbeginn, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Option 18 Monate nach Vertragsbeginn vorzeitig zu kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen und muss eine...
	7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.5 Nutzt der Kunde die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung vor Ablauf der 24 Monate, so muss er eine Restzahlung zur Begleichung des Wertes der Wallbox leisten. Die Restsumme entspricht dem zeitanteiligen Aufschlag nach Ziffer 5.1 für die nicht e...
	7.6 Nach Beendigung der Heim-TankE-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Heimvorteil-Option_Regelungen_Version04_01.2016.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	Mit dem Abschluss der Heimvorteil-Option erhält der Kunde je Verbrauchsstelle mindestens zweimal jährlich ein Gutscheinheft.

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Heimvorteil-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Strom plus, TradeRegio Erdgas plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein Vertragsangebot des Kunden und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Lieferanten in Textform zustande (Vertragsabschluss) Das Vertragsangebot des Kunden kann mit einem vollständig ausgefüllten un...
	3.2 Der Versand von Gutscheinheften an den Kunden beginnt mit der nächsten auf den Vertragsabschluss folgenden Ausgabe.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Heimvorteil-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Heimvorteil-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	Die Option ist kostenlos.

	6 Bedingungen zur Einlösung der Gutscheine
	6.1 Der Lieferant legt die Kooperationspartner, die Auswahl der Gutscheine und die Anzahl der Gutscheine für jede Ausgabe des Gutscheinheftes fest.
	6.2 Die Gutscheine können nur bei den teilnehmenden Kooperationspartnern eingelöst werden.
	6.3 Die Bedingungen zur Einlösung sind der Rückseite eines jeden Gutscheins zu entnehmen.

	7 Datenschutz
	7.1 Der Lieferant verkauft keine Daten und reicht diese auch nicht an die Kooperationspartner weiter.
	7.2 Zur Erstellung sowie zum Versand des Gutscheinheftes kann es notwendig sein, die Daten des Kunden an einen externen Dienstleister zu übermitteln. Die Daten des Kunden werden nur insoweit weitergegeben, als dies zur Durchführung, der Erstellung und...

	8 Laufzeit und Kündigung
	8.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	8.2 Die Option läuft unbefristet. Sie kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	8.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	8.4 Kündigt der Kunde seinen Rahmenvertrag und hat die Heimvorteil-Option gewählt, bleibt diese Option weiter bestehen, sofern noch ein weiterer Rahmenvertrag mit dem Lieferanten an dieser Verbrauchsstelle besteht.
	8.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	8.6 Nach Beendigung der Heimvorteil-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Öko-Option_Strom_Version04_04.2017.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Öko-Option Strom bietet dem Kunden die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und seinen Strombedarf vollständig aus regenerativen Energien zu decken.
	1.2 Die vom Kunden verbrauchten Strommengen werden vom Lieferanten ausschließlich aus erneuerbaren Quellen nachgekauft. Ein entsprechender Strombezug des Lieferanten wird regelmäßig von unabhängigen Gutachtern geprüft. Diesbezügliche Zertifikate finde...
	1.3 Der Kunde ist verpflichtet, vor Nutzung eines Gütesiegels, z. B. zu Werbezwecken, eine gesonderte Erklärung zur Einhaltung vorgegebener Bedingungen des jeweiligen Zertifizierers zu unterzeichnen. Diese Erklärung kann der Kunde formlos beim Liefera...

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Öko-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus, Business Strom plus, Business Gemeinschaftsstrom plus und Gewerbestrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1  Der Abschluss der Option kommt durch ein Vertragsangebot des Kunden und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Lieferanten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Das Vertragsangebot des Kunden kann mit einem vollständig ausgefüllten ...

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Öko-Option Strom und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Öko-Option Strom, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	5.1 Für die gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) zahlt der Kunde auf die jeweils gültigen Arbeitspreise des zugehörigen Rahmenvertrages einen pauschalen Aufschlag pro kWh in der im Angebotsformular angegebenen Höhe.
	5.2 Der jeweils gültige Grundpreis des zugehörigen Rahmenvertrages wird weiterhin in gleicher Höhe berechnet.

	6 Preisänderungen
	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	7.2 Die Option läuft unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.5 Nach Beendigung der Öko-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Online-Option_Regelungen_Version04_01_2016.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	Mit dem Abschluss der Online-Option erklärt der Kunde sich bereit, seine komplette Kommunikation mit dem Lieferanten online abzuwickeln und erhält dafür einen Preisvorteil.
	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Online-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Strom plus, TradeRegio Erdgas plus, Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Vertragsabschluss der Option
	Der Abschluss der Option kommt durch ein Vertragsangebot des Kunden und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Lieferanten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Das Vertragsangebot des Kunden kann mit einem vollständig ausgefüllten und u...

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Online-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Online-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	5 Entgelte
	5.1 Nach Abschluss der Online-Option gewährt die Lieferanten dem Kunden einen jährlichen pauschalen Vorteil. Umfasst der abgerechnete Zeitraum weniger oder mehr als 365 Tage, so wird der Vorteil zeitanteilig berechnet.
	5.2 Die Höhe des Vorteils ergibt sich aus dem Angebotsformular und ist abhängig davon, ob der Kunde an derselben Verbrauchsstelle Strom und Erdgas auf Grundlage jeweils eines Rahmenvertrages bezieht oder nur eine der beiden Sparten (Strom oder Erdgas).

	6 Preisänderungen
	7 Rechte und Pflichten des Kunden
	7.1 Der Kunde verpflichtet sich, seine Kommunikation mit dem Lieferanten bezüglich der Sparten Strom und Erdgas ausschließlich über den Online-Service des Lieferanten auf dessen Internetseite oder über E-Mail abzuwickeln.
	7.2 Zur Sicherstellung dieses Kommunikationsweges und der Rechnungsstellung ist es erforderlich, dass der Kunde dem Lieferanten seine jeweils gültige E-Mail-Adresse mitteilt.
	7.3 Der Kunde hat die Verantwortung sicherzustellen, dass alle nötigen Voraussetzungen für den Empfang bzw. den Abruf der Rechnung geschaffen werden.

	8 Rechte und Pflichten des Lieferanten
	8.1 Der Lieferant verpflichtet sich, dem Kunden die Verbrauchsabrechnung für alle Sparten, die er von dem Lieferanten bezieht (z. B. Strom, Erdgas, Wasser usw.) in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Die Rechnung wird entweder im pdf-Format ...
	8.2 Die elektronische Rechnung oder die Information zum Abrufen der Rechnung im Online-Service des Lieferanten erhält der Kunde als E-Mail mit der Absender-Adresse des Lieferanten. Bis auf weiteres erfolgt der Versand ohne elektronische Signatur.
	8.3 Der Lieferant behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt das Gewähren des Online-Vorteils von der Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den Kunden abhängig zu machen. Über den Umstand und den Zeitpunkt wird der Lieferant den Kunden in einem ...
	8.4 Sollte der Kunde seinen Pflichten nach Ziffer 7 nicht nachkommen, so behält sich der Lieferant vor, die Option zu kündigen.

	9 Laufzeit und Kündigung
	9.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3 genannten Datum.
	9.2 Die Option läuft unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	9.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	9.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	9.5 Kündigt der Kunde seinen Rahmenvertrag in einer Sparte (Strom oder Erdgas) und hat die Online-Option gewählt, bleibt diese Option weiter bestehen, sofern noch ein weiterer Rahmenvertrag in der jeweils anderen Sparte an dieser Verbrauchsstelle best...
	9.6 Nach Beendigung der Online-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Stichtag_Option_V02_04.2017.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Stichtag-Option bietet dem Kunden die Möglichkeit, das Datum (Stichtag) seiner Jahresverbrauchsabrechnung selbst festzulegen. Infolgedessen ändert der Kunde damit auch sein Abrechnungsjahr entsprechend. Die Jahresverbrauchsabrech...

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die gleiche Verbrauchsstelle.
	2.2 Die Stichtag-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, FairRegio Erdgas plus, TradeRegio Erdgas plus, Gemeinschaftsstrom plus und Gewerbestrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Pflichten des Kunden
	3.1 Der Kunde muss auf dem Angebotsformular das gewünschte Datum für die Jahresverbrauchsabrechnung mitteilen.
	3.2 Durch Abschluss dieser Option verpflichtet sich der Kunde, die zur Abrechnung benötigten Zählerstände selbst abzulesen und dem Lieferanten unaufgefordert mitzuteilen. Der Zählerstand muss bis zum siebten Kalendertag nach dem gewünschten Datum für ...
	3.3 Kommt der Kunde der Verpflichtung nach Ziffer 3.2 nicht oder nicht rechtzeitig nach, so ist der Lieferant berechtigt, die zur Abrechnung benötigten Werte auf Grundlage der bis dahin beim Lieferanten vorliegenden Daten rechnerisch zu ermitteln.
	3.4 Übermittelt der Kunde die benötigten Zählerstände erst nach dem festgelegten Termin von sieben Kalendertagen, so besteht für den Lieferanten keine Verpflichtung eine Rechnungskorrektur durchzuführen, auch wenn die abgelesenen Zählerstände von den ...

	4 Vertragsabschluss der Option
	4.1 Der Abschluss der Option kommt durch ein Vertragsangebot des Kunden und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Lieferanten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Das Vertragsangebot des Kunden kann mit einem vollständig ausgefüllten u...
	4.2 Der Abschluss der Stichtag-Option ist nicht möglich in Verbindung mit der Option Unterjährige Abrechnung.

	5 Umstellung des Abrechnungszeitraums
	5.1 Nach Abschluss der Option wird der Abrechnungszeitraum des Kunden geändert. Damit durch diese Änderung das bisherige Abrechnungsjahr nicht deutlich länger als 365 Tage dauert, führt dies einmalig zu verkürzten Abrechnungszeiträumen nach Ziffer 5.2...
	5.2 Liegt nach dem Abschluss der Option noch ein Abrechnungszeitpunkt des bisherigen Abrechnungsjahrs vor dem Beginn des gewünschten Abrechnungszeitraums, so wird der Zeitraum nach der letzten vom Lieferanten vorgegebenen Abrechnung bis zum Beginn des...
	5.3 Liegt nach dem Abschluss der Option kein Abrechnungszeitpunkt des bisherigen Abrechnungsjahrs mehr vor dem Beginn des gewünschten Abrechnungszeitraums, so wird der aktuelle Zeitraum ab Beginn des bisherigen Abrechnungsjahres bis zum Beginn des gew...

	6 Vertragsbestandteile
	6.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	6.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Stichtag-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Stichtag-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	7 Entgelte
	8 Preisänderung
	Das Entgelt versteht sich als Festpreis. Während der Laufzeit der Option findet keine Änderung der Entgelthöhe statt.
	9 Laufzeit und Kündigung
	9.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Datum gemäß Ziffer 4.1 (Vertragsbeginn).
	9.2 Die Option hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, die mit dem in der Bestätigung gemäß Ziffer 4.1 genannten Datum beginnt. Sie kann von beiden Vertragspartnern erstmals mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem die Mind...
	9.3 Wird die Stichtag-Option nicht zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt, verlängert sich die Option unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	9.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	9.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	9.6 Nach Beendigung der Stichtag-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt. Der Abrechnung...


	RE_Regelungen_Nebenzeit-Option_Version04_04.2017.pdf
	1 Leistungsbeschreibung
	1.1 Der Abschluss der Nebenzeit-Option bietet dem Kunden die Möglichkeit, durch Verlagerung seines Stromverbrauchs in lastschwache Zeiten Einsparungen bei den Arbeitspreisen zu erzielen. Dazu wird der Tag in verschiedene Zeitzonen aufgeteilt, in denen...
	1.2 Als Hauptzeit im Rahmen dieser Option gilt die Zeit von Montag bis Freitag, jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Als Nebenzeit gelten die übrigen Zeiten, d. h. die Zeit von Montag bis Freitag, jeweils 20:00 Uhr bis zum nächsten Tag 8:00 Uhr sowie d...

	2 Voraussetzungen
	2.1 Voraussetzung für den Abschluss dieser Option ist der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen eines gültigen Rahmenvertrages gemäß Ziffer 2.2 mit dem Lieferanten für die gleiche Verbrauchsstelle. Der Beginn der Laufzeit der Option ist davon abhäng...
	2.2 Die Nebenzeit-Option ist abschließbar zu folgenden Rahmenverträgen: FairRegio Strom plus, TradeRegio Strom plus, Gemeinschaftsstrom plus und Gewerbestrom plus (im Folgenden Rahmenvertrag genannt).

	3 Vertragsabschluss der Option
	3.1 Über den Eingang des vom Kunden vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Angebotsformulars beim Lieferanten erhält der Kunde eine Eingangsbestätigung. Die Eingangsbestätigung geht dem Kunden innerhalb von drei Wochen nach Zugang des unterschr...
	3.2 Daraufhin wird der Lieferant unverzüglich einen Techniker beauftragen, der die zählertechnischen Voraussetzungen beim Kunden vor Ort gemäß Ziffer 2 überprüft sowie nötigenfalls und sofern möglich die installierte Zählertechnik umbaut. Gleichzeitig...
	3.3 Der Vertragsabschluss der Option kommt nach Vorliegen aller in Ziffern 2 und 3.2 genannten Voraussetzungen durch eine Vertragsbestätigung des Lieferanten in Textform zustande. In dieser Bestätigung wird dem Kunden der Vertragsbeginn der Option mit...
	3.4 Der Abschluss der Nebenzeit-Option ist nicht möglich in Verbindung mit anderen zeitvariablen Tarifen und/oder Smart-Meter-Optionen.

	4 Vertragsbestandteile
	4.1 Soweit in den folgenden Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Nebenzeit-Option Strom und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Nebenzeit-Option Strom, 2. Regelungen zum Rahmenv...

	5 Entgelte
	5.1 Der Kunde zahlt nach Vertragsabschluss der Option einen einmaligen pauschalen Einrichtungspreis (EP) gemäß Angebotsformular. Hiermit sind die dem Lieferanten entstehenden Kosten für die Einstellung der Tarifzeiten am Zähler abgegolten.
	5.2 Für die in der Hauptzeit gelieferte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) zahlt der Kunde die jeweils gültigen Arbeitspreise des zugehörigen Rahmenvertrages.
	5.3 Für die in der Nebenzeit gelieferte Arbeit in kWh zahlt der Kunde die jeweils gültigen Arbeitspreise des zugehörigen Rahmenvertrages reduziert um einen pauschalen Vorteil pro kWh in der im Angebotsformular angegebenen Höhe.
	5.4 Darüber hinaus zahlt der Kunde für jeden Zähler einen pauschalen jährlichen Aufschlag auf den jeweils gültigen Grundpreis des zugehörigen Rahmenvertrages in der im Angebotsformular angegebenen Höhe. Der pauschale Aufschlag auf den Grundpreis wird ...

	6 Preisänderungen
	7 Laufzeit und Kündigung
	7.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum.
	7.2 Die Option hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten, die mit dem in der Bestätigung gemäß Ziffer 3.3 genannten Datum beginnt. Sie kann von beiden Vertragspartnern erstmals mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats, in dem die Mind...
	7.3 Andernfalls verlängert sich die Option unbefristet und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden.
	7.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	7.5 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	7.6 Nach Beendigung der Nebenzeit-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.


	RE_Regelungen_Heim-TankE-Option_V3_02.2019.pdf
	1 Leistungsbeschreibung und Voraussetzungen für den Vertragsabschluss
	1.1 Mit dem Abschluss der Heim-TankE-Option stellt der Lieferant dem Kunden eine für seine Leistung passende Ladestation gem. Vertragsangebot (im Folgenden „Wallbox“ genannt) gegen Bezahlung gemäß Ziffer 4.1 dieser Regelungen zur Verfügung.
	1.2 Voraussetzungen für den erfolgreichen Vertragsabschluss der Heim-TankE-Option sind:
	a) Der zeitgleiche Abschluss oder das Bestehen des gültigen Rahmenvertrags FairRegio Strom plus, Gewerbestrom plus, TradeRegio Strom plus oder Gemeinschaftsstrom plus (im Folgenden „Rahmenvertrag“ genannt) mit dem Lieferanten für die gleiche Verbrauch...
	b) ein vorheriger Heim-TankE-Check durch den vom Lieferanten beauftragten Fachhandwerker, der bestätigt, dass eine technische Installation der Wallbox an der Verbrauchsstelle möglich ist. In dem Fall ist der Heim-TankE-Check kostenlos. Ist der Check n...
	1.3 Der Lieferant geht davon aus, dass der Kunde berechtigt ist, mit dem Lieferanten diese Option abzuschließen.

	2 Abschluss der Option
	2.1 Der Abschluss der Option kommt nach Vorliegen aller Voraussetzungen durch ein Vertragsangebot des Kunden und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Lieferanten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Das Vertragsangebot des Kunden kann...
	2.2 Sollte der Kunde den Abschluss der Option innerhalb der gesetzlichen Frist widerrufen, trägt er die im Angebotsformular mitgeteilten Kosten für den Heim-TankE-Check.
	2.3 Nach Ablauf der Widerrufsfrist installiert der Lieferant bzw. der vom Lieferanten beauftragte Fachhandwerker die Wallbox und nimmt diese in Betrieb. Die Verbrauchsdaten der Wallbox sind jederzeit vom Kunden mit einer hierfür vorgesehenen App über ...

	3 Vertragsbestandteile
	3.1 Soweit in diesen Regelungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Regelungen des zugrundeliegenden Rahmenvertrages.
	3.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zur Heim-TankE-Option und die Regelungen zum Rahmenvertrag im Einzelfall widersprechen sollten, gelten diese in folgender Reihenfolge: 1. Regelungen zur Heim-TankE-Option, 2. Regelungen zum Rahmenvertrag.

	4 Entgelte
	4.1 Für die in Ziffer 1 beschriebenen Leistungen zahlt der Kunde einen pauschalen Aufschlag auf den Grundpreis des Rahmenvertrages in der im Angebotsformular angegebenen Höhe in Euro/Jahr. Der Aufschlag ist verbrauchsunabhängig und wird zeitanteilig b...
	4.2 Die Kosten für die in Ziffer 2.3 genannte Installation, sowie gegebenenfalls während der Laufzeit durchzuführende Instandhaltungsaufgaben und mit der Instandhaltung verbundenen Kosten (z. B. Fahrtkosten), die aus Gründen auftreten, die der Kunde n...
	4.3 Der jeweils gültige Arbeitspreis des zugehörigen Rahmenvertrages bleibt vom Aufschlag gemäß Ziffer 4.1 unberührt.

	5 Preisänderungen
	6 Laufzeit und Kündigung
	6.1 Die Laufzeit der Option beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung gemäß Ziffer 2.1 (Vertragsbeginn) genannten Datum.
	6.2 Die Option endet automatisch 24 Monate nach Vertragsbeginn, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Option 18 Monate nach Vertragsbeginn vorzeitig zu kündigen. Die Kündigung muss einen Monat vor dem vorzeitigen Künd...
	6.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB bleibt unberührt.
	6.4 Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertragspartner das Recht, die Option mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen.
	6.5 Nutzt der Kunde die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung vor Ablauf der 24 Monate, so muss er eine Restzahlung zur Begleichung des Wertes der Wallbox leisten. Die Restsumme entspricht dem zeitanteiligen Aufschlag nach Ziffer 4.1 für die nicht e...
	6.6 Die Kündigung bedarf der Textform.
	6.7 Die Wallbox geht nach Zahlung des vollständigen Betrages nach Ziffer 4.1 ins Eigentum des Kunden über.
	6.8 Nach Beendigung der Heim-TankE-Option wird der Kunde ab diesem Zeitpunkt wieder zu den dann geltenden Bedingungen und dann geltenden Preisen des jeweiligen Rahmenvertrages und gegebenenfalls weiterer abgeschlossener Optionen versorgt.

	7 Gewährleistung
	8 Haftung
	8.1 Die verschuldensabhängige Haftung des Lieferanten ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist sie zudem beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens. Der entgangene Gewinn und...
	8.2 Die Haftungsbeschränkung unter Ziffer 8.1 gilt nicht bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (sog. Kardinalpflichten). Kardinalpflichten sind solche grundlegenden, vertragswesentlichen Pflichten, die maßgeblich für den Vertragsabschluss ...
	8.3 Für Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist die Haftung beschränkt.
	8.4 Die vorstehenden Beschränkungen gelten auch für gesetzliche Vertreter, leitende Angestellte und Mitarbeiter des Lieferanten sowie deren Erfüllungsgehilfen.





